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G R U ß W O R T  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Interessierte! 
 
In Ihren Händen halten Sie die neue Mittei-
lung unserer Bundeskonferenz. In diesem 
Jahr war unsere Jahrestagung geprägt durch 
große personelle Veränderungen im Vor-
stand unserer Konferenz. Nachdem bereits 
Peter Knauf von der JVA Rottenburg im ver-
gangenen Jahr nach vielen Jahren ausge-
schieden war, folgten ihm nun die beiden 
Stellvertreter Johannes Drews (JVA Bran-
denburg) und Klaus Medler (JVA Rohrbach) 
sowie unser Vorsitzender Axel Wiesbrock. 
Mit Matthias Orth (JVA Frankenthal) ist da-
mit nur noch ein Vertreter aus dem alten 
Vorstand übrig geblieben. Ich möchte an die-
ser Stelle allen für Ihr großes Engagement im 
Vorstand und in unserer Konferenz danken. 
Gemeinsam haben sie unsere Konferenz 
nachhaltig geprägt.  
Der neue Vorstand setzt sich nun folgender-
maßen zusammen:  Kassierer ist Pastoralre-
ferent Matthias Orth (JVA Frankenthal), 
Schriftführer ist Pastoralreferent Philipp 
Fuchs (JVA Freiburg), Stellvertreter sind 
Pastoralreferent Patrick Beirle (JVA Neu-
ruppin-Wulkow und JVA Wriezen) und Pfar-
rer Stefan Ehrlich (JVA Köln), Vorsitzender 
ist Pastoralreferent Heinz-Bernd Wolters 
(JVA Meppen).  
Mit dem Wechsel im Vorsitz ist auch ein 
Wechsel der Geschäftsstelle notwendig ge-
worden. Barbara Malke hat viele Jahre diese 
Aufgabe mit viel Engagement  für uns wahr-
genommen und viele Dinge sind für uns heu-
te selbstverständlich, wie z.B. unser Adress-
verzeichnis. Ich möchte auch Barbara Malke 
an dieser Stelle für ihren Einsatz danken.  
Die neue Geschäftsstelle ist in der Jugend-
bildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sö-
gel. (Die näheren Daten finden Sie im Im-
pressum.) Dort ist Berna Terborg als neue 
Sekretärin Ansprechpartnerin für unsere 

Konferenz. Sie wird auch die Homepage 
betreuen.  
Ein Thema, das unsere Konferenz in der 
nächsten Zeit beschäftigen wird ist die in-
haltliche Auseinandersetzung mit Ethikkomi-
tees. Bereits bei unserer letztjährigen Jahres-
tagung in Sasbachwalden wurde dieses 
Thema angerissen. In diesem Jahr hat es be-
reits mehrere Treffen zu diesem Thema zwi-
schen der katholischen Gefängnisseelsorge 
und der katholischen Fakultät der Universität 
Frankfurt gegeben. Inhaltlich beschäftigt uns 
die Frage, ob es sinnvoll und notwendig ist 
Ethikkomitees in Justizvollzugsanstalten zu 
installieren. Auf der Mitgliederversammlung 
hat unser Vorstand ein eindeutiges Votum 
erhalten dieser Frage nachzugehen. Ein wei-
teres Thema in näherer Zukunft ist die Ge-
fangenentelefonseelsorge. Es zeichnet sich 
ab, dass in Niedersachsen ein entsprechender 
Modellversuch gestartet werden soll, dessen 
Ergebnisse auch für die Bundeskonferenz 
wichtig sein dürften.  
Es stehen also spannende Themen an, an de-
nen wir gemeinsam arbeiten werden. 
 

Euer  
Heinz-Bernd Wolters 

 
 
 

I M P U L S  

 
Predigt von Bischof Dr. Franz-Josef Bode 

 
im Vespergottesdienst „... der gesprochen hat 
durch die Propheten" am 8. Oktober 2009 in 

der Kleinen Kirche, Osnabrück 
 
Lesung: 1 Sam 3,1-10 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
„... der gesprochen hat durch die Propheten."- 
Gottes Geist tut sich durch Menschen kund, 
besonders durch prophetische Menschen: Men-
schen, die die Zeichen der Zeit deuten können; 
die wach sind für das, was dran ist; die sensibel 
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für Entwicklungen sind; die sich nicht scheuen, 
Finger in Wunden zu legen; die provozieren, 
damit Gott an die erste Stelle gesetzt wird. 
Denn: Wer Gott gibt, was Gottes ist, gibt auch 
den Menschen, seinem Ebenbild, was des 
Menschen ist. Wo Gott die erste Stelle hat, ist 
der Mensch nicht mehr Maß aller Dinge, macht 
der Mensch sich nicht selbst zu Gott, aber der 
Mensch als Gottes Ebenbild mit unantastbarer 
menschlicher Würde wird zum Maßstab unse-
res menschlichen Handelns. Deshalb sind die 
Propheten immer für die Sache Gottes und des 
Menschen eingetreten wie etwa Jesaja mit sei-
nem Wort: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr 
nicht" (Jes 7,9) oder Amos mit seinen scharfen 
sozialen Provokationen. Ein moderner geistli-
cher Dichter hat das unter dem Titel „Prophe-
tenschicksal" so ausgedrückt: 
 
 „Das einstehen für den fremdesten ist mir zum 
eigensten geworden / mit ausgerenktem kiefer 
und verbrannter zunge stammle ich SEIN lob"  
 
(aus: Andreas Knapp, Weiter als der Horizont. 
Gedichte über alles hinaus, Würzburg 2002, S. 
27). 
 
Auch Ihr Dienst ist oft in besonderer Weise ein 
prophetischer Dienst. Er hält im Gefängnis un-
ter schwierigen Lebensbedingungen, unter der 
Auseinandersetzung um Wahrheit und Schuld, 
um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit den Ge-
danken an die größere Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit Gottes wach in der radikalen 
Bewahrung der Menschenwürde. 
Ebenso können Gefangene zu prophetischen 
Menschen werden, weil sie mit der Hellsichtig-
keit und Radikalität von Menschen, die in 
Grenzsituationen oder besonderen inneren und 
äußeren Herausforderungen stehen, mit einer 
Direktheit, Ehrlichkeit und Unbefangenheit 
Wahrheiten und Gegebenheiten aussprechen, 
die frappierend sein können und zu neuem 
Nachdenken treiben, dazu, seinen eigenen Weg 
neu sehen zu lernen. 
Die Gefangenen wie auch Sie alle, die sich auf 
deren Begleitung einlassen, müssen ein Stachel 
im Fleisch des Gewohnten von Kirche und Ge-
sellschaft bleiben, um wach zu halten, dass Le-

ben immer auch mit Brüchen, Unvollkommen-
heit, Schuldigkeit, Scheitern zu tun hat, dass 
deshalb Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, 
Wahrheit und Liebe immer neu auszubalancie-
ren sind, und dass wir niemals mit dem Größer-
Sein Gottes fertig sind angesichts der Men-
schen und ihrer Biographien, denen Sie unter 
den Gefangenen und auch unter den Bedienste-
ten begegnen. 
Die Stimme, mit der Gott den Menschen ruft 
und erreicht, ist leise und nicht aufdringlich, al-
lerdings beharrlich. Die Berufung des Samuel 
ist ein Beispiel dafür: 
- Worte des Herrn sind selten geworden 
- Alteingesessene sind müde geworden 
- die Augen der Seher und Propheten sind 
schwach geworden 
- doch die Lampe Gottes ist noch nicht verlo-
schen. 
 
In vielerlei Hinsicht erfahren Menschen heute 
Kirche, die gesellschaftliche und die persönli-
che Situation genau so: schwach, müde, von 
Gott ist wenig zu spüren, ausgelaufen, totgelau-
fen, burn out. Doch die Lampe Gottes - wie 
schwach auch immer - ist noch nicht erlo-
schen! Gott macht einen unerwarteten Neuan-
fang mit einem jungen Menschen: Samuel, was 
bedeutet: Gott (er-)hört. 
 
Mehrere Anläufe muss Gott machen. Der Jun-
ge ist noch unerfahren, der Alte zu erfahren, als 
dass er noch etwas Neues erwartete. Doch dann 
endlich die Offenheit, die notwendig ist für das 
göttliche Anklopfen: „Rede, Herr, dein Diener 
hört", und nicht mehr: „Höre, Herr, dein Diener 
redet." 
In solcher Behutsamkeit und Beharrlichkeit, 
mehr im Leisen als im Lauten, mehr in der Stil-
le der Nacht als im Lärm des Tages, mehr bei 
erlöschenden Lampen und empfindlichem Ker-
zenlicht als bei gleißendem Scheinwerferlicht 
klopft Gott an in unserer Wirklichkeit, an unge-
ahnter Stelle, zu ungewohnten Zeiten, in Be-
gegnungen mit ungewöhnlichen Menschen. 
Ihr Dienst im Gefängnis hat damit zu tun, die 
Klopfzeichen wahrzunehmen, mit denen Gott 
sich meldet bei Ihnen selbst und bei den Men-
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schen, denen Sie begegnen. Noch einmal And-
reas Knapp: 
 
Klopfzeichen 
in der Traurigkeit 
für die du keinen Namen findest 
in der Unruhe 
die dich ziellos umhertreibt 
in den Träumen 
die dir schlaflose Nächte bereiten 
in dem Heimweh 
das dich zu Hause befällt 
in der Sehnsucht 
die ausufert nach immer mehr 
in all deinem Nichtfinden da sucht  ER dich 
 
(aus: Andreas Knapp, a.a.O., S. 32) 
 
„...in all deinem Nichtfinden, da sucht ER 
dich" - Traurigkeit, Unruhe, Träume, Heim-
weh, Sehnsucht und vieles andere mehr sind 
Zeichen Seiner Nähe. Prophet sein heißt, dafür 
hellhörig und sensibel zu sein bei sich und an-
deren und dafür hellhörig und sensibel zu ma-
chen bei sich und anderen; heißt Verschlossen-
heiten aufzubrechen. 
Gott will bis in die letzte Zelle des Gefängnis-
ses, bis in die letzte Zelle des einzelnen Men-
schen Gott für die Menschen sein: „Ich bin da!" 
Unsere Antwort soll lauten: „Rede, klopfe, 
melde dich, Herr; wir sind bereit zu hören, wie 
auch immer du uns ansprichst durch dein Wort, 
durch Menschen und Ereignisse - am meisten 
aber durch dein Ebenbild, den Menschen, der 
gerade vor mir steht." 
Dank für Ihre Bereitschaft, sich so auf die 
Menschen, die vielfältig Gefangenen einzu-
lassen! Dank für Ihren Dienst! Gottes Segen, 
viel Mut und Kraft durch den Geist, der ge-
sprochen hat durch die Propheten. Amen 
 
 
 

A U S  D E N  R E G I O N A L -
K O N F E R E N Z E N  

Bayern 

 
Neue JVA geht in Betrieb 

Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung hat 
Justizministerin Beate Merk die neue Frau-
enabteilung und Jugendarrestanstalt der 
JVA München am 26. Mai 2009 einge-
weiht. Im Juni wurde der Umzug aus der 
JVA Am Neudeck in die neue Anstalt an der 
Schwarzenbergstraße durchführt. In der neu-
en Teilanstalt ist Platz für 160 weibliche Ge-
fangene und 60 Jugendarrestanten; insgesamt 
sind das fast 100 Plätze mehr als in Neudeck. 
Frau Merk sagte u.a. bei der Einweihung: 
Merk: „Mit dem Neubau werden wir die 
Überbelegung im Frauenvollzug jedenfalls 
teilweise abbauen können. Denn leider hat 
sich die Zahl der inhaftierten Frauen in Bay-
ern in den letzten 17 Jahren fast verdoppelt. 
Der Neubau war aber auch dringend nötig, 
um zeitgemäße, das heißt die Resozialisie-
rung der Gefangenen fördernde, Haftbedin-
gungen und angemessene Arbeitsbedingun-
gen für die Bediensteten zu schaffen. 
Besonders am Herzen liegt mir die Mutter-
Kind-Abteilung mit zehn Plätzen. Sie ver-
hindert, dass Kleinkinder von ihren inhaftier-
ten Müttern getrennt werden müssen, und 
hilft den Frauen, Verantwortung für ihre 
Kinder zu übernehmen.“ 

Bei dem Neubau handelt es sich um ein so-
genanntes PPP-Projekt (PPP für Public Pri-
vate Partnership). Der private Partner hat die 
Planung, Errichtung und Vorfinanzierung des 
Vorhabens übernommen. Auch ein Teil des 
Betriebs wird für die Dauer von 20 Jahren in 
private Hand übergehen, allerdings nur, so-
weit es um den Betrieb der technischen An-
lagen einschließlich der Energieversorgung 
geht. Merk: „Es wäre missverständlich, das 
Projekt als Beispiel für Privatisierung im 
Strafvollzug heranzuziehen. Denn die Priva-
tisierungselemente sind hier im Wesentlichen 
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in der Phase bis zur Fertigstellung der An-
stalt angesiedelt. Danach geht es - salopp 
ausgedrückt - nur noch um Hausmeistertätig-
keiten. Im Umgang mit den Gefangenen und 
Arrestanten, also bei der Beaufsichtigung 
und den Behandlungsmaßnahmen, verlassen 
wir uns ganz bewusst weiterhin auf unser gut 
ausgebildetes staatliches Personal.“ 

Den kirchlichen Segen bei der Einweihungs-
feier spendeten Weihbischof Franz Dietl 
und Bischöfin Susanne Breit-Kessler. Am 
Sonntag, den 2. August 09, nahm Kardinal 
Wetter in einem festlichen Gottesdienst die 
Segnung des neuen Altars, des Ambos und 
den Tabernakels vor. 

Der Neubau der JVA Augsburg Gaiblingen 
wird sich aus mehreren Gründen voraussicht-
lich um ca. zwei Jahre verzögern. 

 

Jahrestagung in Straubing 

Einen Nachmittag der Jahrestagung der kath. 
Gefängnisseelsorger an der Justizvollzugs-
schule in Straubing war zum zweiten Mal 
ökumenisch ausgerichtet – die evangelischen 
Kollegen/Innen trafen sich zur gleichen Zeit 
zur ihrer Jahrestagung in Straubing. Dabei 
stellte sich der neue Personalchef aus dem 
Staatsministerium der Justiz, Ministerialrat 
Peter Holzner, vor. 

Weitere gemeinsame Themen waren die 
Weiterarbeit an der Stellungsnahme zum 
Entwurf des neuen U-Haft-Vollzugsgesetzes 
und der Sachstand zum ÖKT 2010. Momen-
tan kann nicht weitergeplant werden, da die 
Rückmeldung vom Organisationsbüro noch 
nicht erfolgt ist. Nach den vorliegenden Pla-
nungen soll ein Info-Stand im Messezentrum 
(ca. 80 – 100 m2) mit Musterzelle der zentra-
le Anlaufpunkt der Gefängnisseelsorge wer-
den. Dort sollen auch Handarbeiten aus ver-
schiedenen Arbeitstherapien zum Verkauf 
angeboten werden. Damit soll ein Großteil 
der Standkosten (ca. �  7.500,00) refinanziert 
werden. (Anm.: Am 4.11.09 kam die Nach-
richt vom Kirchentagspastor Lenz, dass auf-
grund „der räumlichen und finanziellen Ka-
pazitäten aus den zahlreichen Bewerbungen 

eine Auswahl zu treffen“ war. Unsere Be-
werbung – Angebot: Gottesdienst, Podiums-
diskussion, Kabarett (JVA Aichach), Mario-
nettentheater (JVA Ebrach); 
Bilderausstellung – konnte „dabei nicht be-
rücksichtigt werden“. Somit bleibt von unse-
rer Ausschreibung zum ÖKT 2010 nur noch 
der Info-Stand auf dem Messegelände. 

Dekan Kurt Riemhofer (JVA München) 
wurde als Vorsitzender der ARGE der kath. 
Gefängnisseelsorger in Bayern für die nächs-
ten drei Jahre bestätigt. Zum Stellvertreter 
wurde Pastoralreferent Mario Kunz (JVA 
Nürnberg) gewählt. 

 
Arbeitsgruppe „Übergangsmanagement“ 

Vom JM im September wurde eine Arbeits-
gruppe „Übergangsmanagement“ ins Leben 
gerufen. 12 Mitglieder aus den verschiede-
nen Fachbereichen der bayerischen JVA’en, 
sowie dem Landesverband der Gefangenen-
fürsorge und Bewährungshilfe e.V., der 
Münchner Zentralstelle für Strafentlassenhil-
fe und der Landesarbeitsgemeinschaft ehren-
amtlicher Mitarbeiter im Strafvollzug sollen 
eine Handreichung für den JVA’en erarbei-
ten. Das Konzept des bayerischen Strafvoll-
zugs für eine erfolgreiche Resozialisierung 
der Gefangenen geht von dem Grundsatz aus, 
dass die Vorbereitung der Entlassung der Ge-
fangenen bereits am ersten Tag der Inhaftie-
rung beginnt. Die Arbeitsgruppe soll einen 
Katalog für die Planung, Einleitung, Vermitt-
lung und Durchführung von (Re-)In-
tegrationsmaßnahmen für zur Entlassung an-
stehende Gefangene erstellen. Besonderer 
Wert soll dabei auf die strukturierte Ver-
knüpfung und Verzahnung von Behand-
lungsmaßnahmen des Vollzugs mit Hilfsan-
geboten und Maßnahmen nach der 
Entlassung gelegt werden. Die AG möchte 
Empfehlungen entwickeln, die auf die Gege-
benheiten der jeweiligen Anstalten zuge-
schnittene Lösungsmöglichkeiten und Hand-
reichungen anbieten. 

Zu diesem Zweck hat das JM eine interdiszi-
plinäre Arbeitsgruppe „Übergangsmanage-
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ment“ eingesetzt mit dem Auftrag, Maßnah-
men und bestehende Konzepte der JVA’en 
zu sichten, zusammenzustellen und auszu-
werten. Die gewonnen Erkenntnisse sollen 
im Sinne von „best practice“ für die Voll-
zugspraxis im Rahmen von Empfehlungen 
nutzbar gemacht werden und gegebenenfalls 
Vorschläge zur Optimierung des Über-
gangsmanagement unterbreiten. Für die Ge-
fängnisseelsorge wurde Dekan Riemhofer in 
diese Arbeitsgruppe berufen. 

Am 19. November 09 wird in der JVA 
Würzburg von dieser Arbeitsgruppe ein in-
terdisziplinärer Fragenkatalog erstellt, der 
den derzeitigen „Ist-Zustand“ der Anstalten 
abfragt wird. 

Vorschau 

�  57. Jahrestagung der Gefängnisseelsorger 
Österreichs, Bayerns und der Schweiz 
vom 22. – 26. Juni 2010 in Luzern; The-
ma: „Dem Widersinnigen begegnen“. 

�  Jahrestagung der katholischen Gefängnis-
seelsorger/In vom 19. – 20. Oktober 2010 
(Dienstag und Mittwoch) an der Justiz-
vollzugsschule in Straubing. 

 
Dekan Kurt Riemhofer 

 
 
 
 

Predigt der Regionalbischöfin Susanne Breit-
Keßler 

zur Einweihung der JVA für Frauen Mün-
chen am 26.05.2009 

 
Schriftlesung: Vom Weltgericht (Mt 25, 34-
36,40) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwes-
tern und Brüder, 
 
vor zehn Jahren, als ich einen Gottesdienst in 
Stadelheim zu halten hatte, fragte mich ein Kol-
lege, ob ich zur selben Stunde mit ihm Mittages-
sen gehen könnte. Ich sagte ab und erklärte kurz: 
„Ich muss nach Stadelheim“. Seine Antwort lau-

tete: „Für wie lange?“ Er hielt das für einen gu-
ten Witz. Ich muss ins Gefängnis. Für wie lange? 
Das ist für die Menschen an diesem Ort alles an-
dere als ein Witz. Es ist eine zutiefst existentielle 
Frage. 
 
Sie werden für Wochen, Monate, manchmal Jah-
re hier sein. Die einen tun als Beamte, als Juris-
tinnen und Juristen hier ihren Dienst. Die ande-
ren sitzen ein, warten auf Anwälte und 
Gerichtsbeschlüsse, hoffen auf Besuch ihrer An-
gehörigen und Kinder, der oft genug ausbleibt, 
oder unter Bedingungen stattfinden muss, die 
verständlicherweise wenig angetan sein können, 
partnerschaftliches und Familienleben aufrecht 
zu erhalten. 
 
Wie lange noch – das ist häufige Frage der Bibel. 
In einem Psalm steht: „Heile mich, Herr, denn 
ich bin sehr erschrocken und meine Seele ist sehr 
erschrocken. Ach du Herr, wie lange?“ (Psalm 
6,3) Da redet einer, dem das Wasser bis zum 
Hals steht. Der Zorn und Strafe fürchtet. Es gibt 
tausend Gründe, sich vor Strafe zu fürchten, ver-
zweifelt zu sein, weil sie unausweichlich ver-
hängt wird – vielleicht ohne Revisionsmöglich-
keit. 
 
Jeder kann unverschuldet in tragische Situatio-
nen hineingeraten. Menschen richten aber durch 
ihr Handeln im Affekt, durch geplante Taten un-
endlich viel Unheil an, bringen Leid über andere 
und sich selbst. Das Eingeständnis, dass nicht die 
Ursprungsfamilien, nicht Schule, auch nicht Ge-
sellschaft oder andere widrige Umstände, son-
dern man selbst sich ins Gefängnis gebracht hat, 
fällt vielen Straftätern unendlich schwer. 
 
Bei meinen Besuchen in Stadelheim, Landsberg 
und Bernau, habe ich regelmäßig einen Satz ge-
hört, den auch Seelsorgende und Beamte von 
Einsitzenden immer wieder hören: „Ich bin un-
schuldig!“ Soviel Unschuldige wie in den Voll-
zugsanstalten, bemerkte einer der Beamten, habe 
er noch nie auf einem Fleck gesehen. Man mag 
die Beteuerung der Unschuld belächeln, aber, 
ernst genommen, sind solche Aussagen ein 
Trauerspiel.  
 
Die Biblische Losung für den heutigen Tag lau-
tet: „Der Storch unter dem Himmel weiß seine 
Zeit, Turteltaube und Schwalbe halten Zeit ein, 
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in der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk 
will das Recht des HERRN nicht wissen.“ (Jer 
8,7) Frauen , die in die Untersuchungshaft kom-
men, Jugendliche im Arrest sind aus der Zeit ge-
fallen. Hier gehen Uhren anders. Zugleich stellen 
sie sich schon vor ihrer Festnahme ins Abseits, 
indem sie gegen Recht und Gesetz verstoßen, 
anderen Unrecht tun. 
 
In der Sprache des christlichen Glaubens besteht 
Buße aus drei Schritten. Zuerst kommt das Be-
kenntnis, ausgesprochene Einsicht in eigene 
Schuld. Es bedeutet viel, sich den eigenen Ab-
gründen zu stellen, nicht mit dem Finger auf an-
dere zu verweisen, sondern bei sich und den ei-
genen Fehlern zu bleiben. Dann kann als zweiter 
Schritt die Bitte um Vergebung folgen. Wer kann 
vergeben? Eine schwierige frage. Unmittelbar n 
ur die Person, der man etwas angetan hat – oder 
ihre Angehörigen. 
 
Es ist eine Errungenschaft, dass der Täter-Opfer-
Ausgleich hohen rechtlichen Rang hat. Er kann 
dazu beitragen, dass sich Täter und Opfer anders 
begegnen. Es verlangt dem Täter, der Täterin ab, 
sich der eigenen Schuld zu stellen, dem anderen 
ohne Ausflüchte in die Augen zu schauen, aus-
zusprechen, dass und was er oder sie bereut. 
Manch eine tut schneller das Falsche, als dass sie 
sich das aufrichtige Wort „Entschuldigung“ ab-
ringt. Aber nur mit der ehrlichen Bitte um Ver-
gebung gibt es neue Lebensmöglichkeiten. 
 
Nur so gibt es die Chance, umzudenken, innere 
Freiheit zu gewinnen und vielleicht eines Tages 
auch wieder in äußere Freiheit zu gelangen. Sie, 
sehr geehrte Damen und Herren, die Sie hier 
Dienst tun, haben hohe Verantwortung für die 
inhaftierten Frauen und Jugendlichen. Sie haben 
eine ebenso wichtige wie schwierige Aufgabe. 
Es begegnen Ihnen geballte Emotionen – von 
Verzweiflung, Fassungslosigkeit, Betäubung, 
Nicht-wahr-haben-Wollen bis hin zu großem 
Aggressionspotential und Suizidgefährdung. 
 
Sie brauchen ebensoviel Bestimmtheit, Autorität 
im besten Sinne des Wortes wie Einfühlungs-
vermögen, um nachvollziehen zu können, was 
das Gesetz fordert: Schutz der Gesellschaft vor 
Unrecht und Resozialisierung der Täterinnen. 
Jeden Tag müssen Sie die werte hochhalten, die 
unsere Gesellschaft menschenwürdig macht. Das 
bedeutet, auch die Würde der Gefangenen zu 

achten, egal was sie jeweils verbrochen haben. 
Gefängnisse sind kein Ort außerhalb der Gesell-
schaft – sie gehören zur Gesellschaft. 
 
In der Bibel, in der Rede vom Weltgericht, nennt 
Christus als eines der sieben Werke der Barm-
herzigkeit, Gefangene zu besuchen. Sehr geehrte 
Damen und Herren, Sie erfüllen im übertragenen 
Sinn einen anhaltenden Besuchsdienst für Ge-
fangene. Sie sind bei allem strikten Reglement, 
das die Führung eines Gefängnisses Bedeutet, 
Kontaktpersonen für die Inhaftierten. Es ist ein 
werk der Barmherzigkeit, Menschen nicht abzu-
schreiben, auch wenn sie schuldig geworden 
sind. 
 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Für 
diesen demokratisch-christlichen Grundsatz tre-
ten Sie ein. Dafür gilt Ihnen unser ganz großer 
Dank. Aber auch Ihre Würde muss geachtet wer-
den. Dazu gehört Respekt, das wissen darum, 
wie erfüllend, aber auch wie belastend bis in die 
Nachtstunden und Träume hinein und – wie ge-
fährlich Ihre arbeit sein kann. Deshalb muss 
sorgsam auf Sie geachtet werden, auf Ihre Si-
cherheit, auf Zeiten der Ruhe, damit Sie nicht 
Gefangene Ihres Dienstes werden. 
 
Auch sie brauchen Ansprache durch unsere Ge-
fängnisseelsorgenden, die Möglichkeit des Ge-
spräches, des Verständnisses. Ich bin sehr froh 
und dankbar, dass unsere Seelsorgenden in den 
Justizvollzugsanstalten nicht allein für die Ge-
fangenen da sind. Sie sind, das sage ich aus per-
sönlicher Kenntnis, bereit und fähig, um Gefan-
genen in all ihren Nöten – aber ebenfalls 
Beamten und Bediensteten mit ihren Fragen, 
Sorgen, Ängsten zur Seite zu stehen und sie see-
lisch zu unterstützen. 
 
Wir haben in den Gefangenen das zu sehen und 
zu achten, was wir alle sind mit unserer Freiheit 
und der Möglichkeit, uns zum Guten oder Bösen 
zu entscheiden: Ebenbilder Gottes, von Gott mit 
Würde geschaffen. Dass sich Menschen unter 
der Begleitung der Bediensteten und der Seel-
sorgenden wieder ihrer Würde und der anderer 
Menschen bewusst werden können, für diese Ar-
beit wünsche ich Ihnen Gottes geleit, seien 
Schutz und seinen Segen. Amen. 
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Norddeutsche Konferenz 

 
Justizminister Busemann trifft Benedikt 
XVI. bei Audienz - Grenzüberschreitende 
Partnerschaft in Gefangenenseelsorge 
möglich 
 
DÖRPEN/ROM. Papst Benedikt XVI. hat ein 
Herz für das Emsland. „In Niedersachsen ha-
ben Sie Frieden. Da wurde ja jetzt nicht ge-
wählt. Grüßen Sie alle Emsländer und Ihren 
Ministerpräsidenten von mir", gab der Papst 
dem niedersächsischen Justizminister Bernd 
Busemann am Mittwoch bei einer Generalau-
dienz im Vatikan mit auf den Weg. 

 
„Die persönliche Begegnung mit dem Papst 
war ein nachhaltig beeindruckendes Erleb-
nis", sagte der Dörpener Landtagsabgeord-
nete nach seiner Rückkehr nach Deutschland. 
Mit im Gepäck hatte Busemann einen vom 
Papst geweihten Rosenkranz, den ihm der 
Pontifex Maximus der katholischen Kirche 
überreicht hatte. 
Während der Audienz hatte Benedikt XVI. 
den Pilgergruppen aus aller Welt - darunter 
auch viele aus Niedersachsen und dem Ems-
land - den päpstlichen Segen erteilt. 
Im Vatikan besuchte Busemann anschließend 
den Präsidenten des Governatorates des Va-
tikanstaats, Giovanni Kardinal Lajolo, der 
früher mich als apostolischer Nuntius in Bonn 
und Berlin tätig war. Außerdem informierte 
sich der Justizminister in einem Gefängnis 
über die Ausgestaltung der Gefangenen-
seelsorge und des Strafvollzugs in Italien. Dort 
sowie bei einem Gespräch im italienischen 
Justizministerium stieß das niedersächsische 
Projekt zur Suizidprävention auf großes Inte-

resse. „Darin sind die Gefangenenseelsorger 
eingebunden. Im Rahmen eines Modellver-
suchs könnte sich hier eine grenzüberschrei-
tende Partnerschaft entwickeln", machte Bu-
semann deutlich. Weitere Themen im 
Justizministerium waren die Verbesserung 
des grenzüberschreitenden Rechtsverkehrs. 
Busemann ließ sich beim Tribunale della Ro-
ta Romana, dem höchsten und ältesten Ge-
richt des Kirchenrechts, über Rechtspre-
chung und Verfahrensfragen informieren und 
traf weitere Funktionäre aus der Gefan-
genenbetreuung. 
 

Aus Meppener Tagespost 17.10.09 
 
 

Justizvollzug und Seelsorge 
Leitsätze für eine gute Zusammenarbeit 

in der Fassung des zweiten der „Osnabrücker 
Gespräche" am 3. / 4. November 2008 

 
Orientierungspunkte für die Zusammenar-
beit von Angehörigen der Seelsorge und des 
Justizvollzuges, verfasst von Vertretern des 
Justizministeriums, der Kirchenleitungen, 
der Anstaltsleiter und der Anstaltsseelsor-
ger1 
                                         
1 Anmerkungen zu den Orientierungspunkten (von Dr. 
Monica Steinhilper, Nieders. Justizministerium): 
 
Die hier vorgestellten Leitsätze wurden im Rahmen der 
sog. „Osnabrücker Gespräche“ erarbeitet und verabschie-
det. Diese Gespräche, die nach dem Ort der ersten Veran-
staltung benannt sind, dienen der Verbesserung des gegen-
seitigen Verständnisses. Teilnehmer sind Vertreter der 
Evangelischen und Katholischen Kirche, die Leiterin der 
Justizvollzugsabteilung und der zuständige Fachreferent 
des Justizministeriums sowie jeweils vier Anstaltsleiter 
und Anstaltsseelsorger. Die Vertreter der Vollzugspraxis 
wechseln in einem Rhythmus, der einerseits Kontinuität 
der Gesprächsführung ermöglicht, andererseits aber die 
Ergebnisse und den Geist der Veranstaltung in dem gesam-
ten niedersächsischen Justizvollzug trägt. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Vollzugsbediensteten 
und den Seelsorgern in Niedersachsen war überwiegend 
gut; dennoch gab es in einigen Anstalten Reibungspunkte, 
die u.a. auf den strukturellen Rollenkonflikten zwischen 
Vollzug und Seelsorge beruhten und insbesondere Fragen 
der Sicherheit und Ordnung berührten. Auch die Stellung 
der Seelsorger außerhalb der Anstaltshierarchie einschließ-
lich des Rechts (und der Verpflichtung) zur Verschwie-
genheit) führte gelegentlich zu Auseinandersetzungen. Vor 
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Justizvollzug und Anstaltsseelsorge erkennen 
ihre Gemeinsamkeiten in Zielen und Aufgaben 
trotz unterschiedlicher Rollen und institutionel-
ler Verankerung. Beide Seiten müssen lernen, 
den Konflikt zwischen Sicherheit und Seelsorge 
auszuhalten. Je nach persönlichem Hintergrund 
und persönlicher Erfahrung empfinden sich 
Seelsorger als Gast in der Anstalt, als Botschaf-
ter, Mitbürger, Sozialarbeiter, Provokateur, 
Vermittler oder Schlichter - meistens aber als 
Gratwanderer zwischen Evangelium und Haus-
ordnung. Zu ihrem Selbstverständnis gehört es, 
die Entwicklung der Anstalt und des Vollzuges 
mit kritischer Loyalität zu begleiten und wie ein 
„Frühwarnsystem" auf Fehlentwicklungen auf-
merksam zu machen. Es darf als Privileg der 
Seelsorge gesehen werden, dass sie in Menschen 
und nicht in Kennzahlen denkt Seelsorgerinnen 
und Seelsorger nehmen in diesem Zusammen-
hang den Verkündigungsauftrag ihrer Kirchen 
wahr. 
 
a) Justizvollzug und Seelsorge haben ge-
meinsame Ziele und Aufgaben. 
 
b) Justizvollzug und Seelsorge wollen Brü-
cken bauen zwischen Menschen in der An-
stalt und Menschen außerhalb der Anstalt. 
Diese Brücken sollen tragfähige Beziehungen 
schaffen zwischen Bediensteten und Gefange-
nen, zwischen Gefangenen und ihren Angehöri-

                                                                   
diesem Hintergrund haben Justizministerium und Kirchen-
leitungen regelmäßige Treffen gemeinsam mit Anstaltslei-
tern und Anstaltsseelsorgern vereinbart und zu dem ersten 
„Osnabrücker Gespräch“ in das Priesterseminar nach Os-
nabrück eingeladen. Neben Orientierungspunkten für eine 
gute Zusammenarbeit standen bislang Fragen von Men-
schenbild und Ethik des Justizvollzugs und die Auslegung 
von Vorschriften des Niedersächsischen Justizvollzugsge-
setzes im seelsorgerischen Bereich im Mittelpunkt. 
Die Begegnungen auf dieser Ebene und im Rahmen der 
Osnabrücker Gespräche haben sich bewährt. Sie sind bei-
spielgebend für das Aufeinanderzugehen und für einen re-
spektvollen und verständnisvollen Umgang miteinander. 
Anstaltsleitungen und Anstaltsseelsorger berichten, dass 
sie nach der Veranstaltung die dort angesprochenen The-
men in ihren jeweiligen Anstalten aufgegriffen und fortge-
führt haben, u.a. haben Anstaltsleitung und Anstaltsseel-
sorge verabredet, gemeinsam zu pilgern und sich auf 
diesem gemeinsamen Weg über eine weitere Vertiefung 
der Zusammenarbeit auszutauschen. 

gen und zwischen der Anstalt als Institution und 
ihrem sozialen Umfeld. 
 
c) Angehörige von Justizvollzug und Seelsor-
ge begegnen sich mit gegenseitigem Respekt 
vor der jeweiligen Person, Aufgabe und Ver-
antwortung des anderen. 
Nur bei gegenseitigem Respekt entwickeln sich 
tragfähige Beziehungen, die nicht nur die Ge-
fangenen auf das Leben in Freiheit vorbereiten, 
sondern bei Konflikten und in Krisensituationen 
soziale Sicherheit gewährleisten. 
 
d) Dem Justizvollzug kommt zugute, dass 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sich dem 
Einzelnen zweckfrei zuwenden. 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sehen ihren 
Auftrag im Justizvollzug umfassend, sie verste-
hen sich als Gesprächspartner für die Bediens-
teten außerhalb der Hierarchie der Anstalt und 
als verlässliche Partner der Gefangenen. Sie tun 
dies auf Grund ihres seelsorgerlichen Auftrags. 
 
e) Justizvollzug und Seelsorge wollen die Zeit 
während des Vollzugs mit den Gefangenen 
sinnvoll füllen und strukturieren. 
Arbeit, Ausbildung, Behandlungs- und Freizeit-
angebote des Justizvollzugs werden ergänzt 
durch die Angebote der Seelsorge, die durch 
Gottesdienste, Feste des Kirchenjahres und an-
dere Veranstaltungen den Ablauf der Woche 
und das Jahr gliedern, Freizeit füllen und neue 
Erfahrungen mit sich selbst und mit anderen 
ermöglichen. 
 
f) Justizvollzug und Seelsorge wollen symbo-
lisch Anstaltsmauern durchlässig machen: 
- für Menschen (z. B. im Rahmen der Arbeit 
von Ehrenamtlichen), 
- für Kontakte (z. B. im Rahmen von Brief-
freundschaften, Besuchen u. a.) und 
- für Informationen (z. B. im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsarbeit). 
 
g) Justizvollzug und Seelsorge wollen gemein-
sam Menschenbilder bei Gefangenen und 
Bediensteten wahrnehmen, hinterfragen und 
ggf. fortentwickeln. 
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Ob die Bediensteten die Gefangenen als Feinde 
oder als potentielle Nachbarn ansehen, beein-
flusst das tägliche Miteinander. Das in einer 
Anstalt vorherrschende Menschenbild hat erheb-
liche Konsequenzen für den ethischen Standard 
in den Anstalten. 
 
 
 

Nordrhein-Westfalen 

 
Es wurde eine gemeinsame Stellungnahme 
zum Entwurf eines U-Haftvollzugsgesetzes 
von den Evangelischen und Katholischen 
Büros, von den evangelischen und der katho-
lischen Landeskonferenzen der Gefängnis-
seelsorger und von den paritätischen Wohl-
fahrtsverbänden erstellt. Neben einigen 
positiven Punkten wie der Berücksichtigung 
der Rechte der Kirchen, Verdoppelung der 
Besuchszeiten und der festgeschriebenen 
Unschuldsvermutung gibt es auch Schatten-
seiten. So bleiben u.a. die Telefonfragen, 
eingeschränkter Paketverkehr, Arbeitsent-
lohnung  und die fehlende Taschengeldrege-
lung Kritikpunkte. Da die Stellungnahme auf 
„breiten Schultern“ von Vielen getragen 
wird, bleibt die Hoffnung auf Berücksichti-
gung. 
Vom 31.08. bis zum 02.09. diesen Jahres bot 
die Justizakademie Recklinghausen eine 
Fortbildung für Gefängnisseelsorger und -
seelsorgerinnen mit dem Thema „Einführung 
in die Psychotraumatologie“ statt. Die Ver-
anstaltung wurde von den Teilnehmern sehr 
gelobt. Die Justizakademie will in Zukunft 
weitere Angebote der Fortbildung machen. 
Informationen erfolgen rechtzeitig über die 
Anstalten. 
Am 08.09. fand die Konferenz der Gefäng-
nisseelsorger und -seelsorgerinnen im Esse-
ner Kardinal Hengsbach-Haus statt. Neben 
dem Erfahrungsaustausch und den Informa-
tionen aus Vorstand , Arbeitskreisen und den 
Diözesen ging es vor allen Dingen um den 
Entwurf des U-Haftvollzugsgesetzes und ei-
nigen aktuellen Fragen zu Telefonmöglich-

keiten in den Anstalten,  Kontrollen kirchli-
cher Gruppen in den Anstalten und 
Erfahrungen mit der Leygraf-Kommission.      
Die nächste ökumenische Tagung in der 
Wolfsburg wird am 01. + 02.02.2010 statt-
finden. Ihr Thema: „Glaubwürdige Gefäng-
nisseelsorge? - Sorge um die Seele!“ Als Re-
ferentin wird uns Frau Prof. Dr. Nauer, 
aufbauend auf Ihrem Buch „Seelsorge“, An-
leitung geben.   
 
Personalia: 
In der JVA Geldern hat Pfarrer Hans-Gerd 
Paul die Nachfolge von Pfarrer Hucht ange-
treten.  Pfarrer Meinrad Funke hat in der 
JVA Remscheid neu begonnen. 
  

Pfr. Klaus Schütz 
 
 
 

Hessen 

 
•    Die Besetzung der Stellen in den Anstal-
ten des Landes Hessen durch die drei Bistü-
mer ist gelungen, bis auf die JVA Frank-
furt/M. I. 
 
•    Für einige Anstalten aus dem 19. Jahr-
hundert ist eine Generalsanierung ab 2012 
geplant. 
 
•    Einige Mitglieder der Landeskonferenz 
haben sich durch Eingaben aus der Praxis an 
einer Stellungnahme zu den neuen Gesetzes-
texten beteiligt, die das Kath. Büro erstellt 
hat. 
 
•    Am 17.11. findet das diesjährige Ge-
spräch mit Vertretern des Justizministeriums 
statt.  
 

P. Georg Menke op 
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Rheinland-Pfalz und Saarland 

 
Die Studienteil der jährlichen Konferenz in 
Speyer am 17. und 18. Februar stand unter 
dem Thema: „Deals vor dem Gerichtssaal“. 
Richter a.D. Werner Glaser sprach in einen 
Referat die Problematik und die gängige 
Praxis der Gespräche zwischen Richter – 
Verteidiger und Staatsanwalt an. Anschlie-
ßend entwickelte sich eine lebhafte Diskussi-
on. Alles in allem eine gelungene Veranstal-
tung, die den Blick von uns Seelsorgern auf 
die Welt der Richter eröffnete.   
 
Personalia:   
Pastoralreferent Alfred Wasielewski wurde 
am 25. September mit Gottesdienst und an-
schließender Feier in den Ruhestand verab-
schiedet. Er wirkte 27 Jahre als Gefängnis-
seelsorger im Jugendvollzug in Wittlich und 
in Trier im Erwachsenenvollzug.  
 
Br. Heinrich Kempa ist nun als Gefängnis-
seelsorger in der JVA und JSA Wittlich tätig. 
Diese Anstalt wird durch einen Neubau, der 
nun ans Netz geht, auf nunmehr 620 Inhaf-
tierte erweitert.   
 
In der JVA Koblenz hat sich Herr Diakon 
Frank Lahnstein zum 30. September verab-
schiedet. Er ist in die Pfarreiengemeinschaft 
Andernach gewechselt.  
 
Klaus Medler, Pastoralreferent an der JVA 
Rohrbach, ist Mitte September aus dem 
Dienst der Anstalt ausgeschieden. Auch er 
wurde mit Gottesdienst und anschließender 
Feier verabschiedet. Er wird nun wieder als 
Pastoralreferent in den diözesanen Dienst 
einsteigen.  
 
So dreht sich nun wieder das Personalkarus-
sell. Für die JSA Wittlich wird ein Pastoral-
referent in Vollstelle gesucht,  für die JVA 
Koblenz ein weiterer ebenso. Auch das Bis-
tum Mainz sucht für die JVA Rohrbach einen 
Ersatz für Klaus Medler.  
 

Im Südwesten wird eifrig gebaut. So ist der 
Neubau der JVA Wittlich feierlich eröffnet 
worden und wird nach und nach belegt. In 
den Altbau sollen nach letztem Stand JVK, 
Sozialtherapie, Sicherheitsverwahrung und 
Jugendvollzug einziehen. Die Sicherheits-
verwahrung wird zwar schwerpunktmäßig in 
Diez stationiert sein, aber ein gewisser Platz-
bedarf wird auch in Wittlich eingerichtet.  
 
Im Bereich der JVA Saarbrücken wird der-
zeit ein Hafthaus mit 240 Plätzen sowie 
Werkstätten und Produktionsbereiche gebaut.  
Im Jugendvollzug in Ottweiler ist mit dem 
Bau einer neuen Küche begonnen worden. 
Weiter werden ein Freigängerhaus, ein 
Kunstrasenplatz und ein Niedrigseilgarten er-
richtet. Das Nachsorgehaus ist fertiggestellt 
und seiner Bestimmung übergeben worden. 
In diesem Haus sind u.a. 7 Räume für entlas-
sene Jugendliche, die jedoch zu Hause nicht 
unterkommen können oder ihre Ausbildung 
in der JSA Ottweiler beenden möchten. Be-
treut werden sie im Rahmen des Nachsorge-
konzeptes für Strafentlassene.  
 
Im Rahmen der Nachsorge für erwachsene 
Inhaftierte ist im Saarland das Projekt 
SOKOS angelaufen. (SOKOS = Soziale 
Kompetenz Saarland)   Die Mitarbeiter von 
SOKOS, ein Psychologe und 2 Sozialarbeiter 
kümmern sich um Inhaftierte, die vor der 
Entlassung stehen und begleiten sie ins All-
tagsleben für eine gewisse Zeit danach.  
 
Mit der neuen Regierung hat der Vollzug im 
Saarland einen neuen Justizminister erhalten. 
Ministerpräsident Peter Müller wird das Jus-
tizressort mitverwalten.   

 
Peter Breuer 
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N A T I O N A L E S  

Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
2008/2009 

 

 
 

Eine Vorbemerkung 
Nach acht Jahren Vorstandsarbeit in der 
Bundeskonferenz, die wir verknüpft haben 
mit dem Ziel, dass unsere Bundeskonferenz 
• "Heimat" sein soll für alle in der kath. Ge-
fängnisseelsorge Tätigen 
• Raum schaffen soll für die theologische 
Reflexion der eigenen Arbeit 
und Erfahrungen in den Gefängnissen 
• und die Möglichkeiten schaffen soll, 
diese Erfahrungen und theologischen Refle-
xionen in Kirche und Gesellschaft einzubrin-
gen, 
sehe ich, dass es acht erfolgreiche Jahre ge-
wesen sind, die es verdienen, ausdrücklich 
allen Dank zu sagen, die diese Arbeit ermög-
lichten. Mein besonderer Dank gilt natürlich 
dem Vorstand und dem Beirat. Hier sind im 
Wesentlichen Weichen gestellt worden, In-
halte diskutiert und Projekte eingestielt wor-
den. Ein besonderer Dank gilt aber auch de-
nen, die wichtige Themenbereiche in der 
Delegation des Vorstandes wahrgenommen 
haben, und damit nicht nur Kontakte zu an-
deren Einrichtungen gehalten haben, sondern 
sich intensiv mit bestimmten Problemstel-
lungen auseinandergesetzt haben und ihr 
Wissen daraus, uns zur Verfügung gestellt 
haben. Mein Dank gilt Peter Holzer, der uns 

nach langer Vakanz jetzt in der KAGS ver-
tritt. Mein Dank gilt Günter Berkenbrink, der 
nach dem Ausscheiden von Friedel Beiten, 
die AG Jug leitet. Ein Dankeschön an Ri-
chard Raming, der die Herausgabe der Mit-
teilungen übernommen hat für die Zeit der 
beruflichen Fortbildung von Michael Dre-
scher. Ein Dankeschön an Fine Mai, die die 
AG Frauen leitet. Mein Dank auch an Peter 
Echtermeyer, der das Mandat unserer Konfe-
renz hat für die Internationale Gefängnis-
seelsorge. Ein herzliches Dankeschön gilt 
Heike Röder, die über Jahre die ev. Konfe-
renz bei uns vertreten hat und sich auf unse-
ren Konferenzen und Beiratsitzungen einge-
bracht hat. Sie ist aus dem Dienst 
ausgeschieden. So freue ich mich sehr auf ei-
ne gute Zusammenarbeit mit Birgit Braun, 
die diese Aufgabe übernommen hat. Ein 
Dankeschön auch an Martin Schmid-
Keimburg und Dietmar Jordan, die die Main-
zer Tagung gestalten. 
Es sind eine Fülle von Aufgaben zu bewäl-
tigen, und es ist gut, dass sich so viele von 
uns in diesen Aufgaben engagieren. 
Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stel-
le Frau Malke. Sie hat uns all die acht Jahre 
in besonderer Weise verwöhnt. Es ist toll, wie 
sie die Aufgaben der Geschäftsstelle wahrge-
nommen hat, das Adressverzeichnis, die 
Herausgabe der Mitteilungen, Kirche im 
Strafvollzug, aber auch die organisatorische 
Abwicklung der Konferenzen und Sitzun-
gen. Das aber sind im Grunde nur die offen-
sichtlichen Dinge. Darüber hinaus ist Sie 
immer ansprechbar gewesen für jeden in der 
Konferenz, hat versucht zu vermitteln, An-
fragen entsprechend weitergeleitet und einen 
Service ermöglicht, an den man sich nur zu 
schnell gewöhnen kann und manchmal dar-
über die viele Arbeit übersieht, die damit 
verbunden ist. 
Allen ein ganz herzliches Dankeschön! 
 

Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz 

Nach den guten Erfahrungen im Zusammen-
hang mit dem Wort der Deutschen Bischöfe 
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zur Gefängnisseelsorge war es möglich, die 
Zusammenarbeit und die Kontakte mit dem 
Sekretariat weiter zu intensivieren und zu 
pflegen. Neben einem regen Austausch seien 
an dieser Stelle auch die Dinge genannt, die 
darüber hinaus in ganz konkrete Projekte 
mündeten. Nicht zuletzt ist der Leitfaden zum 
Zeugnisverweigerungsrecht ein Beleg für da-
für. 
Schwierig wird es mitunter, wenn es um die 
Frage der Finanzen geht. Aber in diesem 
Kontext scheint es wenig Spielraum zu geben 
angesichts der knappen Ressourcen. Gleich-
wohl gibt es auch in diesem Bereich die Er-
fahrung eines offenen Austausches und die 
Suche nach konstruktiven Möglichkeiten. So 
ist ein Antrag auf Unterstützung für ein Pro-
jekt „Ethikkomitee" vom Sekretariat unter-
stützt worden und wurde dann weitergeleitet 
an den VDD. 
An dieser Stelle möchte ich in ganz besonde-
rer Weise Herrn Stefan Schohe danken, der 
mit seiner offenen und unterstützenden Hal-
tung uns gegenüber einiges hat möglich wer-
den lassen. 
Ebenso möchte ich Herrn Weihbischof 
Georgens noch einmal ganz herzlich danken 
für sein Engagement in unserer Konferenz. 
Gerade im Rückblick auf die vergangenen 
Jahre werden wir sagen dürfen, dass es gut 
tut, in ihm eine kontinuierliche und beständi-
ge Begleitung zu erleben, sowohl auf unseren 
Konferenzen, wie auch im Hinblick auf unse-
re gemeinsame Arbeit im Vorstand und Bei-
rat. 
 

Vorstand und Beirat 
Ein großer Teil der Arbeit der Konferenz ist 
in den Vorstands- und Beiratssitzungen ge-
meinsam geleistet worden, die vom 10. bis 
zum 13. Nov. in Speyer und vom 27. April 
bis zum 29. April in Mainz stattfanden. Im 
Wesentlichen ist dort die Einführungs- und 
Fortbildungstagung in Mainz und die Studien-
tagung in Osnabrück vorbereitet worden. 
Weitere Schwerpunkte der Sitzungen waren 
neben dem Austausch über die Entwicklungen 
und Tendenzen in Vollzug und Kirche in den 
einzelnen Regionen die Frage nach einem 

Projekt „Ethikkomitee" und die Auseinander-
setzung über eine Finanzierung des Vorsit-
zenden der Konferenz im Blick auf eine ent-
sprechende und notwendige Freistellung. 
 

Tagungen 
 

Mainzer Tagung 
Die diesjährige Einführungs- und Fortbil-
dungstagung in Mainz, fand in der Zeit vom 
23.3. bis zum 27. 3. 2009 unter dem Titel: 

Mit Sicherheit auf Gott vertrauen?!  
Gefängnisseelsorge zwischen Sicherheit und Re-

sozialisierung 
statt. 
Über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus dem Bereich der Gefängnisseelsorge un-
terstrichen die Bedeutung der Mainzer Ein-
führungs- und Fortbildungstagung. Martin 
Schmid-Keimburg und Dietmar Jordan, die 
die Verantwortung für die Gestaltung der Ein-
führungstagung trugen, gelang eine in sich 
stimmige und anspruchsvolle Tagung, die 
nicht nur von guten Referaten und Arbeits-
gruppen bestimmt war, sondern auch durch 
eine gute Atmosphäre gekennzeichnet war, 
die Raum eröffnete für gute und offene Be-
gegnungen. Ihnen beiden für dieses Engage-
ment ein herzliches Dankeschön. Bemer-
kenswert erscheint es mir, dass diese Tagung 
zunehmend auch evangelische Gefängnis-
seelsorgerinnen und -Seelsorger anspricht. Es 
ist eine gute Entwicklung zumal der Grund-
gedanke dieser Tagung, die sich immer öku-
menisch verstanden hat, auch gerade im ö-
kumenischen Austausch widerspiegelt. Hier 
verdient sicher Gottfried Pfründer ein ganz 
herzliches Dankeschön, der schon als Urge-
stein über viele Jahre an der Mainzer Tagung 
mitwirkt und diese Entwicklung ermöglicht. 
 

Studientagung in Sassbachwaiden 
„ Mensch - Würde - Los" 

so lautete der Titel der letzten Studientagung 
in Sassbachwaiden und vermutlich wird vie-
len diese besondere Tagung in Erinnerung 
sein. Neben den hervorragenden Impulsen 
von Frau Friedrichsen und Herrn Prof. Diet-
mar Mieth gelang es uns, aufmerksamer zu 
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machen für alltägliche Situationen in den Ge-
fängnissen, in denen die Frage nach der Wür-
de des Menschen provoziert wird. Nicht zu-
letzt entwickelte sich daraus eine 
Arbeitsgruppe Ethik, auf die ich später noch 
eingehen möchte. Nicht zuletzt war für mich 
in ganz besonderer Weise die großartige At-
mosphäre der Konferenz bezeichnend, die 
durch die gute Zusammenarbeit im Vorfeld 
der Vorbereitungen möglich wurde. Denn 
auch das sei gesagt: Dafür, dass die Bedin-
gungen für eine solche Tagung im Kurhaus 
mehr als bescheiden waren, ist es durch eine 
Menge an improvisierendem und organisato-
rischen Geschick gelungen, eine ansprechen-
de und anspruchsvolle Tagung zu ermögli-
chen. Ein besonderer Dank an alle, die dazu 
beigetragen haben. Einen besonderen Dank 
aber auch an die Gastfreundschaft der Diöze-
se Freiburg, die wir dort genießen durften.  
 

Zusammenarbeit  
mit dem Katholischen Büro in Berlin 

Es besteht ein guter Kontakt zum Katholi-
schen Büro, insbesondere zu Frau Losem und 
Herrn Wessels, die beide Garanten für einen 
guten Informationsfluss im Hinblick auf poli-
tische Vorhaben im Bereich der Justiz sind. 
Natürlich wirkt sich hier auch die Föderalis-
musreform aus, die notwendige Kontakte der 
Vergangenheit eher in den Bereich der Regio-
nen und damit in den Bereich der diözesanen 
kath. Büros verlagern. 
 

Zusammenarbeit  
mit der ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge 
Die Zusammenarbeit mit der ev. Konferenz 
erweist sich als kontinuierlich und verbind-
lich, was seinen Niederschlag in guten Ab-
sprachen und gemeinsamen Positionen findet. 
Nicht zuletzt soll auch in diesem Zusammen-
hang die jährlich stattfindende gemeinsame 
Vorstand- und Beiratssitzung genannt sein, die 
sicher bedeutsam dafür ist. Darüber hinaus 
gibt es einen regen Austausch über die jewei-
ligen Vertreter der Vorstände in den jeweili-
gen Beiratssitzungen. So will ich jetzt noch 
einmal die Gelegenheit nutzen und Pfarrerin 

Birgit Braun ein herzliches Willkommen sa-
gen. 
 

Zusammenarbeit KAGS 
Die Zusammenarbeit mit der KAGS konnte 
nach langer Zeit wieder auf ein gutes Funda-
ment gestellt werden. Peter Holzer hat sich be-
reit erklärt, diese Aufgabe seit Jahresbeginn 
zu übernehmen. Damit ist nach langer Zeit 
der Improvisation wieder eine kontinuierliche 
gemeinsame Arbeit möglich. Peter Holzer 
wird dazu gesondert der Konferenz einen Be-
richt vorlegen 
 

Zusammenarbeit  
Internationale Gefängnisseelsorge 

Heinz Peter Echtermeyer vertritt die Konfe-
renz in der Internationalen Gefäng-
nisseelsorge und wird gesondert einen Bericht 
vorlegen. 

AG Jugendvollzug 
Nach dem Ausscheiden von Friedel Beiten 
hat Günter Berkenbrink die Leitung der AG 
Jugendvollzug übernommen. Er wird die 
Konferenz über die derzeitigen Aktivitäten 
der AG Jugendvollzug unterrichten. 
 

Tagung der  
Bundesvereinigung der Anstaltsleiter 

Die diesjährige Tagung der Anstaltsleiter fand 
im September in Bad Honnef statt, zu der, wie 
in jedem Jahr, auch ein Vertreter unserer Kon-
ferenz geladen wurde. Johannes Drews hat die 
Konferenz dort vertreten und ein Grußwort an 
die Anstaltsleiterinnen gerichtet. Es ist eine 
gute Tradition und ermöglicht in besonderer 
Weise Begegnungen, Austausch und das Eru-
ieren gemeinsamer Interessen. So scheint es 
nun wieder möglich geworden zu sein eine 
gemeinsame Tagung mit Anstaltsleitern und 
Anstaltsleiterinnen durchzuführen. 
 

Treffen mit den  
Referenten der Caritas für Straffälligenhilfe 
Wie bereits im letzten Jahr gehen die Bemü-
hungen weiter gemeinsam mit den Referenten 
der Caritas für Straffälligenhilfe Kooperati-
onsmöglichkeiten zu entwickeln. So fand im 
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Juni ein Gespräch mit Frau Walter Hamann 
und Herrn Wichmann, gemeinsam mit den 
Diözesanreferenten für Straffälligenhilfe der 
Caritas statt mit dem Ziel, Berührungspunkte 
der Arbeit wahrzunehmen, um deutlicher 
Kooperationen zu ermöglichen, um ange-
sichts der Ergebnisse der Föderalismusreform 
notwendige gemeinsame Projekte anzuden-
ken. Übereinstimmend gibt es die Einschät-
zung, dass gerade angesichts der immer knap-
per werdenden Ressourcen, der 
Auswirkungen der Föderalismusreform es 
zunehmend wichtig ist nach Synergien und 
Kooperationsmöglichkeiten zu schauen. Ich 
halte diesen Austausch für ziemlich wichtig, 
weil gerade dadurch auch Möglichkeiten der 
Verbesserung einer bestehenden Infrastruktur 
für ein gutes und umfassendes Angebot für 
straffällig gewordene Menschen im Blick 
bleiben. 
 

Projektgruppe Ethikkomitee 
Im Anschluss an unsere letzte Bundeskonfe-
renz entwickelte sich eine viel versprechende 
Zusammenarbeit mit der Johann Wolfgang 
Goethe Universität in Frankfurt. Frau Prof. 
Dr. Hille Haker und Frau Dr. Michelle Becka 
haben sich gemeinsam mit Heinz Bernd Wol-
ters, Pete Knauf und mir den Auftrag der letz-
ten Mitgliederversammlung zu eigen gemacht 
und in einem Arbeitskreis Möglichkeiten und 
Bedingungen für die Entwicklung eines E-
thikkomitees in Augenschein genommen. Ein 
vorläufiges Ergebnis ist, dass wir dieses In-
strument für notwendig und hilfreich ein-
schätzen. Infolgedessen wird es eine Auf-
taktveranstaltung am 19./20. November in 
Mainz, im Erbacher Hof geben zu der alle 
herzlich eingeladen sind. 
 
Workshop Ethikkomitees im Justizvollzug 

Warum setzt sich die Gefängnisseelsorge mit 
der Frage der Ethik auseinander? Der Work-
shop dient dazu, diese Frage zu stellen, sie 
zu diskutieren und möglicherweise erste 
Antworten zu finden. 
Wenn es auch viele Möglichkeiten gibt, auf 
einer individuellen und informellen Ebene 
ethische Aspekte in unsere Arbeit einzu-

bringen, so fehlt im Justizvollzug doch ein 
eigener Raum, in dem Fragen der Ethik im 
Vollzugsalltag verhandelt werden können. 
Ziel der Tagung ist es, einen Beitrag zur e-
thischen Sprachfähigkeit von Gefängnis-
seelsorgern zu leisten. Insofern dient der 
Workshop auch dazu, die Möglichkeit von 
Ethik-Komitees als strukturelles Angebot in 
Justizvollzugsanstalten zu erörtern. 
 
Erstellung eines Verzeichnisses aller kath. 
Gefängnisseelsorger und Seelsorgerinnen. 

Auch in diesem Jahr konnte Frau Malke wie-
der ein aktualisiertes Adressverzeichnis 
erstellen. Oft kostete es sie viel Mühe, die 
Änderungen zu erfahren oder selbst heraus-
zubekommen, obwohl sie inzwischen immer 
mehr Mitglieder und Regionalgruppen sehr 
gut und schnell über Änderungen informieren. 
Nur so ist ein wirklich stimmiges Verzeichnis 
zu erhalten. Es wurde laufend über das Jahr 
aktualisiert. Durch unsere Bemühungen ist es 
möglich geworden, dieses Verzeichnis auch 
in diesem Jahr (ohne Preiserhöhung) für nur 
5,50 Euro anbieten zu können. 

 
Mitteilungen 

Auch in diesem Jahr sind wieder in gewohn-
ter Qualität die Mitteilungen erschienen. An 
dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an Ri-
chard Raming, der in Vertretung für Michael 
Drescher diese Arbeit leistet. Ich denke, es ist 
ein ganz wichtiges Informationsmedium der 
Konferenz. Es wird jedem Mitglied kostenlos 
zugesendet. 
 

Kirche im Strafvollzug 
In diesem Jahr gibt es mal wieder keine „ Kir-
che im Strafvollzug". Da es mir nicht möglich 
war, an die Referate von Frau Friedrichsen 
und Prof. Mieth zu kommen, standen kaum 
Referate zur Verfügung, die veröffentlicht 
werden konnten. Vielleicht müssen wir auch 
in diesem Zusammenhang neue Wege gehen. 

 
Ausblicke 

Neben den wesentlichen Aufgaben der Kon-
ferenz, nämlich die Durchführungen der Jah-
restagung und der Mainzer Tagung sehe ich 
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für die kommende Zeit eine Fülle von struk-
turellen Fragen auf uns zukommen. Die Fö-
deralismusreform wird weiterhin die Rolle der 
Bundeskonferenz berühren, insbesondere im 
Hinblick auf Gesetzgebungsvorhaben der 
Länder. Das wird sicher die Frage nach Ko-
operationspartnern aufwerfen und Bedingun-
gen für gute Zusammenarbeit mit Diözesanen 
Einrichtungen und Einrichtungen der Länder. 
Aber ich sehe darüber hinaus auch zuneh-
mend die Notwendigkeit, unseren Dienst in 
den Gefängnissen schärfer zu profilieren und 
zu qualifizieren. Gerade angesichts der Ent-
wicklungen im Vollzug, des Vorrangs psy-
chologischer Instrumentarien und der zuneh-
menden Tendenz zur Rückkehr zum 
Verwahrvollzug bedeutet das Festhalten am 
christlichen Menschenbild auch ein quali-
fiziertes Angebot in den Anstalten. Ein Fest-
halten an und behaupten von Perspektiven für 
Menschen im Gefängnis erfordert darüber 
hinaus eben auch eine Kompetenz in der Dis-
kussion mit den entsprechenden Entschei-
dungsträgern im Gefängnis. 
 

Oranienburg, den 30. Sept. 2009 
Axel Wiesbrock 
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Foto: Phillip Fuchs 
 
v.l.: Matthias Orth, Heinz-Bernd Wolters, Philipp Fuchs, 
Patrick Beierle, Stefan Ehrlich  
 
Vorsitzender: Pastoralreferent Heinz-Bernd Wolters 
Rosenweg 4, 49777 Stavern 
Tel. 05965/1485 
E-Mail: Heinz-Bernd.Wolters@ewetel.net 
 
Stellvertretende Vorsitzender: Pastoralreferent Patrick 
Beierle 
Leuthener Str. 5, 10829 Berlin 
Tel. 030/78954383 
E-Mail: gefaengnisseelsorge@web.de. 
 
Stellvertretende Vorsitzender: Pfarrer Stefan Ehrlich 
An St. Adelheid, 51109 Köln 
Tel. 0221/29932528 
E-Mail: jva@ehrlich.li. 
 
Schriftführer: Pastoralreferent Philipp Fuchs 
Neue Häuser 3, 79183 Waldkirch-Kollnau 
Tel. 07681/475230 
E-Mail: PhlFuc@aol.com 
 
Kassierer: Pastoralreferent Matthias Orth 
Kolpingstr. 11, 67360 Lingenfeld 
Tel. 06344/937196 
E-Mail: kathSeelsorge@vollzug.jm.rlp.de 

 

Vorstands- und Beiratssitzung 
10.-12.11.2009 Erfurt 
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AG Frauenvollzug 

 
Foto: Günter Oberthür 

 
Tagung Frauenvollzug 

(4./ 5. Okt. 2009 Haus Ohrbeck) 
Zu unserer diesjährigen Tagung hatten wir 
Frau Dr. Kestermann eingeladen. Sie hat zu-
sammen mit Frau Zolondek die Studie über 
die Lebens- und Haftbedingungen im Straf-
vollzug erarbeitet. Sie ist Psychologin und 
arbeite jetzt in der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Bremen. In anschaulicher 
Weise – mit sehr viel Zahlen – haben sie em-
pirisch nachgewiesen, dass Frauen anders im 
Strafvollzug behandelt werden müssten.  
Sie haben statistische Eckdaten zusammen-
getragen und rechtliche und strukturelle 
Rahmenbedingungen aufgezeigt. Die empiri-
sche Studie zeigt - neben Delikte und Unter-
bringung, Lebensbedingungen aus Sicht der 
Inhaftierten - auch die gesundheitlichen und 
psychischen Probleme auf. Sie haben daraus 
einen Veränderungs- und Entwicklungsbe-
darf entwickelt und formuliert:  
�  Gender – Check für alle gesetzlichen Re-

gelungen 
�  Gendersensible Ausrichtung der Voll-

zugsgestaltung, Hilfe und Behandlungsan-
gebote 

�  Abbau instrumenteller und administrativer 
Sicherheitsvorkehrungen 

�  Unterbringung in weitestgehend eigen-
ständigen Einrichtungen 

�  Mindeststandards für den Frauenvollzug 
�  Kapazitätserweiterung des offenen Voll-

zuges 
�  Aufstockung der Mutter- Kind- Plätze 

�  Ausweitung der Lockerungsmöglichkeiten 
für Mütter  

Dafür würde benötigt:  
�  besonders ausgebildetes und geschultes 

Personal 
�  Ausbau therapeutischer Angebote (Sozial-

therapie und Drogentherapie) 
�  Ausbau ambulanter Hilfeeinrichtungen 

(Frauenberatungsstellen, Drogenhilfe und 
Straffälligenhilfe) 

�  Arbeitsmarktorientierte Bildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen (intern und 
extern) 

�  Vernetzung mit dem Außensektor (Inhou-
se-Angebote, Entlassungsvorbereitung, 
Nachbetreuung) 

 
Diese Erkenntnisse stammen von Frau Grote-
Kux und Frau Kestermann aus dem Jahr 
2008. 
Zahlen und Fakten und die dichte Arbeits-
phase mussten wir erst einmal verdauen. Es 
ist schon erstaunlich, erst jetzt gibt es über-
haupt einmal in der Forschung genauere Zah-
len. Frau Kestermann war selbst überrascht, 
dass ihre Arbeit bei der Vorstellung bei An-
staltsleitern und Vertretern des Ministeriums 
auf so großes Interesse gestoßen ist. Wir ha-
ben noch weiter diskutiert, wie wir jetzt mit 
diesen Erkenntnissen umgehen. Die evange-
lische Konferenz hat bereits eine Stellung-
nahme zu diesem Themengebiet erarbeitet 
und veröffentlicht.  
In unserer Runde ergab sich der Konsens, 
mit der Stellungnahme noch zu warten. Die 
Feststellung, dass die Frauen in der Runde in 
die Öffentlichkeit wollten und die Männer im 
Frauenvollzug noch genauer hinschauen 
möchten, hat einen neuen Schwerpunkt erge-
ben.  In nächster Zeit wollen wir das Selbst-
verständnis  noch einmal genauer betrachten.  
Was heißt es als Mann oder als Frau im 
Frauenvollzug zu arbeiten?    
Wir möchten dazu im nächsten Jahr mit einer 
Referentin arbeiten. Es soll Frau Margret 
Nemann aus Münster angefragt werden.  
Die Tagung wird wieder am Sonntag und 
Montag vor der Bundeskonferenz stattfinden.  
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Noch ein Hinweis: Im Forum Strafvollzug 
gibt  es im Heft 5 – September 2009 - den 
Schwerpunkt „ Frauen sind anders – ihr Ge-
fängnisse auch“ ISSN 1865-1534 . 

 
Für die Gruppe 

Pastoralreferentin Josefine May 
 JVA für Frauen Vechta 

 

 

 

T H E M E N  

 
Grußwort des Niedersächsischen Justiz-

ministers Bernd Busemann anlässlich der 
Eröffnung der Konferenz der katholischen 
Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten 
in der Bundesrepublik Deutschland am 
05. Oktober 2009 in Georgsmarienhütte 

 

 
Foto: Günter Oberthür 

[Es gilt das gesprochene Wort!] 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gefangenenseelsorge ist fest in unserer 
Verfassung1 verankert. Die Wurzeln gehen 
auf die Weimarer Reichsverfassung2 zurück, 

                                         
1 Artikel 4 Abs. 2 GG, Artikel 140 GG in Verbindung mit 
2Artikel 141 WRV 
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, 
in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen 
Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme 
religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhal-
ten ist. 

die eine freie Religionsausübung auch in 
Strafanstalten garantiert. Auch mit unserem 
neuen Niedersächsischen Justizvollzugsge-
setz garantieren wir den Rahmen für Ihre 
wichtige seelsorgerische Arbeit.3  

Ihr Tagungsthema „Gott schuf den Mensch 
nach seinem Bilde“ macht deutlich, wie 
wichtig es ist, immer wieder innezuhalten 
und das eigene, aber auch das Menschenbild 
des Justizvollzugs zu hinterfragen. Gerade 
für eine erfolgreiche Behandlung von Straftä-
tern spielt das Menschenbild eine entschei-
dende Rolle. 
Wir haben durch den § 2 Absatz 3 im Nie-
dersächsischen Justizvollzugsgesetz den Ges-
taltungsgrundsatz für Behandlung formuliert:  
„Der Vollzug der Freiheitsstrafe, der Jugend-
strafe und der Unterbringung in der Siche-
rungsverwahrung soll die Mitarbeitsbereit-
schaft der Gefangenen und Sicherungs-
verwahrten im Vollzug fördern, ihre Eigen-
verantwortung stärken und ihnen helfen, sich 
in das Leben in Freiheit einzugliedern.“  
Gerade in der Behandlung von Straftätern 
können dauerhafte Verhaltens- und Einstel-
lungsänderung nur greifen, wenn sich die 
Gefangenen angenommen und respektiert 
fühlen. Es muss aber auch immer daran erin-
nert werden, dass die Verantwortung bei den 
Menschen bleibt und ihre Mitarbeit angeregt, 
eingefordert und auch schwierigen Menschen 
Angebote und Chancen eröffnet werden.  
Nun werden Menschen oft nach ihren Taten 
beurteilt. Da ist es hilfreich Inhaftierten mit 
einem christlichen Menschenbild zu begeg-
nen — im Sinne von 
Achte den Sünder, aber verachte die Sünde  
oder  

                                         
3 §179 NJVoIIzG  
Seelsorge  
(1) Seelsorgerinnen und Seelsorger werden im Einvernehmen mit 
der jeweiligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt bestellt oder 
vertraglich verpflichtet.  
(2) Wenn die geringe Zahl der Angehörigen einer Religionsge-
meinschaft eine Seelsorge nach Absatz 1 nicht rechtfertigt, ist die 
seelsorgerische Betreuung auf andere Weise zuzulassen.  
(3) Mit Zustimmung der Vollzugsbehörde dürfen die Anstalts-
seelsorgerinnen und Anstaltsseelsorger freie Seelsorgehelferinnen 
und Seelsorgehelfer und für Gottesdienste sowie für andere reli-
giöse Veranstaltungen Seelsorgerinnen und Seelsorger von außen 
zuziehen. 
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der Mensch ist mehr als seine Taten. 
Ein solches Menschenbild ermöglicht uns 
professionell mit Menschen zu arbeiten, die 
Straftaten begangen haben und sie zu behan-
deln. Sie fühlen sich als Mensch angenom-
men und können sich so auch auf die oft 
notwendige Behandlung und auch Verände-
rung einlassen. Ein solches Menschenbild 
baut Brücken und schafft Beziehungen. 
Menschenbilder sind wie Landkarten. Mit ih-
rer Hilfe finden wir uns im Leben und in Be-
ziehungen zurecht. Aufgrund unserer Erfah-
rungen bilden sich Urteile, gelegentlich auch 
Vorurteile, die unser Menschenbild verfesti-
gen. Nun verändern sich aber auch Landkar-
ten durch äußere Einflüsse und müssen von 
Zeit zu Zeit aktualisiert werden.  
Deshalb ist es immer wieder wichtig, Dis-
kussionen zum Menschenbild zu führen.  
Allerdings dürfen wir im Strafvollzug aber 
auch nicht blauäugig sein. Wir müssen im-
mer auch mit psychischen Auffälligkeiten, 
Unvermögen oder Rückfälligkeit rechnen. 
Deshalb muss es auch eine sichere Unter-
bringung für einige Straftäter geben, die 
nicht bereit oder in der Lage sind, Ihr Leben 
zu ändern. Das heißt aber nicht, diese Men-
schen aufzugeben, sondern auch in diesen 
Fällen wird nach Möglichkeiten gesucht, 
Wege zurück in die Gesellschaft aufzuzei-
gen. Für alle im Vollzug Tätigen ist es daher 
notwendig, den unvermeidlichen Zielkonflikt 
zwischen Sicherheit auf der einen Seite und 
Resozialisierung auf der anderen Seite aus-
zuhalten.  
Die Überprüfung des Menschenbildes ist 
wichtig für sie als katholische Seelsorger bei 
den Justizvollzugsanstalten, aber auch wich-
tig für uns im Justizvollzug. So hoffe ich, 
dass sie den Vollzug an Ihren Überlegungen 
teilhaben lassen. Beziehungsangebote und 
Behandlung fangen bei einer menschenwür-
digen Unterbringung an. Niedersachsen hat 
durch den Bau der drei neuen Anstalten in 
Oldenburg, Sehnde und Rosdorf Haftplatz-
kapazitäten im geschlossenen Vollzug ge-
schaffen, die es ermöglicht haben die Über-
belegung abzubauen.  

Wir haben Unterbringungsstandards einge-
führt, die die Mehrfachunterbringung weit-
gehend abbaut und im Grundsatz auf eine 
Einzelunterbringung zurückgeführt. Es wur-
de ausreichend Personal bereitgestellt, um 
die Gefangenen schon am ersten Tag der In-
haftierung anzusprechen. Die kontinuierliche 
Begleitung der Gefangenen ist gewährleistet. 
Ferner wurden die Aus- und Fortbildungs-
möglichkeiten für Gefangene erweitert. Ge-
plant ist auch der weitere Ausbau der Sozial-
therapie. Wir dürfen unseren Blick aber nicht 
nur auf die Betreuung während der Zeit der 
Inhaftierung richten. Wir müssen auch auf 
den Tag der Haftentlassung schauen. Wir 
wissen, dass die Zeit nach der Entlassung aus 
der Haft eine sehr kritische Phase ist. Die 
Gefahr eines Rückfalls in Straffälligkeit ist 
hier besonders hoch. Dem wollen wir entge-
genwirken. Das Thema Übergangsmanage-
ment ist für mich deshalb ein rechtspoliti-
scher Schwerpunkt. Ich möchte, dass es an 
der Schnittstelle zwischen Vollzug und am-
bulanter Bewährungshilfe bzw. der Freien 
Straffälligenhilfe reibungslos funktioniert. 
Der Entlassene soll Startbedingungen vorfin-
den, aus denen er für sich etwas machen 
kann. Von einer erfolgreichen Begleitung 
nach der Vorbereitung im Vollzug können 
wir alle nur profitieren.  
Lassen Sie mich Ihnen einige Bereiche nen-
nen, bei denen ich konkreten Handlungsbe-
darf für ein Übergangsmanagement sehe:  
·  Es muss feste Ansprechpartner im Voll-
zug und beim Ambulanten Justizsozialdienst 
geben. Damit werden Zeit- und Reibungsver-
luste bei der Entlassungsvorbereitung und im 
Übergangsmanagement vermieden. 
·   Die Anstalten des Vollzuges, der Ambu-
lante Justizsozialdienst und die freien Träger 
müssen einheitlichere Standards zum Über-
gangsmanagement erarbeiten und die Umset-
zung sicherstellen. 
·  Die freien Träger der Straffälligenhilfe 
werden weiter gefördert für ihre wertvolle 
Arbeit. Sie sollen partnerschaftlich in die 
Struktur des Übergangsmanagements einge-
bunden werden. Dazu wird auch die Anspra-
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che und Vernetzung von weiteren Partnern 
wie die Arbeitsagenturen, Arbeitsgemein-
schaften und Beratungsstellen erforderlich 
sein.  
Lassen sie mich hier noch einen Gedanken 
vortragen: Gerade die Gefängnisseelsorger 
sind oft Ansprechpartner für Menschen, die 
nicht mehr wissen, wie ihr Leben weiterge-
hen soll. Der Kriminologische Dienst im nie-
dersächsischen Justizvollzug hat bundesweit 
Daten zu Gefangenen erhoben, die sich - oft 
aus diesem Grund - das Leben genommen 
haben. Viele von ihnen waren noch in Unter-
suchungshaft und zu Beginn ihrer Inhaftie-
rung vermutlich in einer Situation, die sie 
nicht mehr zu bewältigen wussten. Dafür ha-
ben wir zwar im Gefängnisalltag viele Ge-
sprächspartner, aber die Nacht kann zu einem 
dunklen Tunnel werden, in dem man keinen 
Ausgang erkennen kann. Hier könnten wir 
Hilfestellung geben, um zu zeigen, dass die 
Tunnelausgänge vorhanden sind, auch wenn 
sie nicht jeder gleich sieht. Die Einrichtung 
einer Gefangenentelefonseelsorge durch An-
staltsgeistliche ist eine interessante Idee. 
Darum freue ich mich, dass Sie Frau Dr. 
Bennefeld-Kersten die Gelegenheit gegeben 
haben, ihre Überlegungen hier vorzustellen. 
Nun war das Verhältnis von Gefängnisseel-
sorge und Justizvollzug in der Vergangenheit 
nicht immer gänzlich spannungsfrei.  
Diesen Herausforderungen wurde in Nieder-
sachsen erfolgreich mit der Einführung der 
sogenannten „Osnabrücker Gespräche“ be-
gegnet. Diese Gespräche finden dieses Jahr 
zum dritten Mal  statt. Sie haben zu einer 
kontinuierlichen Verbesserung der Zusam-
menarbeit zwischen Anstalt und Seelsorge 
geführt Die unterschiedlichen Interessen 
zwischen Belangen des Justizvollzuges und 
der Seelsorge existieren nach wie vor. Ver-
ändert hat sich in Niedersachsen aber der 
Umgang damit. Heute werden diese durch 
pragmatische Lösungen, Handreichungen 
und einem konstruktiven Dialog gelöst.  
Auf Kirchenleitungsebene und Ministerial-
ebene unter Beteiligung der Anstaltsleitun-
gen und der Anstaltsseelsorger bieten die 

Osnabrücker Gespräche jährlich ein Forum, 
in dem Lösungen für den Umgang mit den 
Widersprüchen gefunden werden. Getragen 
von gegenseitigem Respekt und Verständnis 
für die unterschiedlichen Rollen strahlt diese 
Art des Miteinanders als Lösungsmodell auf 
die Praxis aus.  
Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten 
danken, die es ermöglicht haben, dass trotz 
der Widersprüche und den Unterschieden 
doch immer am Schluss konstruktive Lösun-
gen standen. Dies ist keine Selbstverständ-
lichkeit.  
Die Diskussion auf Ihrer Tagung zum Men-
schenbild wird das Verständnis und die Zu-
sammenarbeit zwischen Justizvollzug und 
Seelsorge sicherlich weiter anregen.  
Nun bieten solche Veranstaltungen neben der 
Bearbeitung der doch ernsten und anspruchs-
vollen Themen auch die Möglichkeit Kon-
takte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen 
und auch anregende Abende in gemütlicher 
Runde zu erleben. Dabei wünsche ich Ihnen 
viel Freude und ein gutes Gelingen für Ihre 
Veranstaltung! 
 
 
 

Dr. Katharina Bennefeld-Kersten 
Niemand nimmt sich gern das Leben 

Ein Gespräch kann Leben retten 
Informationen zur Gefangenentelefonseelsorge 

Stand: Oktober 2009 

 
Anlass 

Eine Auswertung der Daten über alle Gefan-
genen in der Bundesrepublik, die sich seit 
Januar 2000 das leben genommen haben, hat 
die Dringlichkeit weiterer Forschung und ge-
zielter suizidpräventiver Maßnahmen deut-
lich gemacht. „Die Arbeit hat einen weiteren 
Forschungsbedarf aufgedeckt im Bereich der 
Bewältigung der ersten Haftzeit. Wie wird 
sie erlebt, welche Ereignisse werden wann 
kritisch, wie wurden sie bewältigt und wel-
che Rolle spielt soziale Unterstützung? Was 
hat eine suizidale Person bewogen, sich für 
das Leben zu entscheiden? Zum Beispiel wä-
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re es für die Suizidprävention von Belang zu 
wissen, ob man nicht eigentlich davon aus-
gehen müsste, dass (fast) jeder Gefangene 
sich nach seiner Inhaftierung mit Suizidge-
danken trägt.“ (Bennefeld-Kersten, 2009, S. 
203). 
Der Frage nach Suizidgedanken in der ersten 
Haftzeit wird in niedersächsischen Gefäng-
nissen nachgegangen. In den Justizvollzugs-
anstalten Hannover, Oldenburg und Vechta 
für Frauen werden bis einschließlich Januar 
2010 Untersuchungsgefangene 14 Tage nach 
ihrer Haft gebeten, einen Fragebogen auszu-
füllen, der u.a. Fragen nach Suizidgedanken 
und ggf. deren Bewältigung und nach Perso-
nen, die als hilfreich erlebt wurden, enthält. 
Gleichzeitig werden Bedienstete um ihre 
Einschätzung zur Suizidalität des Gefange-
nen gebeten. Drei Monate nach ihrer Inhaf-
tierung werden Gefangene, die den ersten 
Fragebogen ausgefüllt haben, erneut Fragen 
nach Suizidgedanken und Bewältigung ge-
stellt, sofern sie noch in Haft sind. Die Be-
fragung war als Pilotprojekt in der JVA 
Braunschweig durchgeführt worden, an der 
50 Gefangene und die Bediensteten der Auf-
nahmeabteilung teilgenommen hatten. 
Eine erste Auswertung hat ergeben, dass eine 
von zehn Frauen, aber vier von zehn Män-
nern nach 14 Tagen Haft von Suizidgedan-
ken berichtet haben. Unterstellt, dass es sich 
dabei um möglicherweise Gefährdete han-
delt, findet die Annahme Bestätigung, dass 
Suizidgefahr schwer zu erkennen ist. Für 
mehr als zwei Drittel der Gefangenen, die 
Suizidgedanken mitgeteilt hatten, waren für 
die Bediensteten keine Hinweise auf eine 
mögliche Suizidgefahr zu erkennen gewesen. 
Dennoch zeigt sich eine deutliche Tendenz, 
dass Personen mit Suizidgedanken offenbar 
das Gespräch suchen. Nach ersten Ergebnis-
sen haben sie 16mal häufiger einen Seelsor-
ger und 5mal häufiger einen Psychologen als 
„Hilfe“ erlebt, als Gefangene, die angegeben 
hatten, keine Suizidgedanken gehabt zu ha-
ben. 
In den Jahren 200 bis 2008 haben sich bun-
desweit 784 Gefangene getötet, davon fan-
den fast ein Viertel der Selbsttötungen inner-

halb der ersten 14 Tage nach der Inhaftierung 
statt und fast die Hälfte dieser „Kurzzeitsui-
zide“ wurde zwischen 23 Uhr und 8 Uhr ent-
deckt. Eine Zeit, in der Gesprächspartner 
nicht zur Verfügung stehen, zumal auch 
mehr als die Hälfte dieser Gruppe in einem 
Einzelhaftraum untergebracht war. 
Suizidgedanken – vor allem bei männlichen 
Gefangenen – nur schwer zu erkennende 
Hinweise auf Suizidgefahr und fehlende Ge-
sprächspartner zu kritischen Zeiten machen 
den Handlungsbedarf deutlich. So entstand 
das Projekt einer Gefangenentelefonseelsor-
ge. 

Arbeitsgruppe 
Gefangenentelefonseelsorge 

In der Arbeitsgruppe sind Sprecher verschie-
dener Gruppierungen der Anstaltsseelsorger 
und solche einzelner Anstalten vertreten, Be-
dienstete aus der Anstalts- und Abteilungslei-
tung, vom Kriminologischen Dienst und bei 
Bedarf Mitarbeiter des Justizministeriums 
(am 20.10.2009 Herr Savickas). Der Spre-
cher der Nordelbier wird zu weiteren  Tref-
fen eingeladen. 
Zur Arbeitsgruppe gehören folgende Teil-
nehmer: 
Frau Ansorge, Kriminologischer Dienst, Frau 
Barkemeyer, JVA Oldenburg; Frau Dr. Ben-
nefeld-Kersten, Kriminologischer Dienst; 
Herr Buchhagen, JVA Celle; Herr Christoph, 
JVA Braunschweig, Herr Fleer, JVA Celle; 
Frau Johannwerner, JVA Rosdorf; Herr Le-
der, JVA Sehnde; Frau Weichert-Pfeuger, 
JVA Rosdorf; Herr Wolters, JVA Meppen. 

 
Die Gesprächspartner 

Untersuchungsgefangene und  
Anstaltsseelsorger 

Zielgruppe sind Untersuchungsgefangene der 
JVA Hannover (die Zustimmung des exter-
nen Eigentümers der Verkabelung ist noch 
zu klären), Rosdorf, Braunschweig und Ol-
denburg. 
Gesprächspartner sind niedersächsische An-
staltsseelsorger. Untersuchungsgefangene der 
genannten Anstalten erhalten nach ihrer Auf-
nahme den Flyer für Neuzugänge und ein 
Anschreiben, mit dem sie über die Gefange-
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nen-Telefonseelsorge informiert und gebeten 
werden, diese nur in Anspruch zu nehmen, 
wenn sie in der Nacht dringend einen Ge-
sprächspartner brauchen. Wenn sie allein in 
einem Haftraum untergebracht sind (Vor-
schlag), haben sie für die Dauer der ersten 1 
Tage nach ihrer Inhaftierung nachts in der 
Zeit von 21 Uhr bis 7 Uhr (Vorschlag) die 
Möglichkeit , das in ihrem Haftraum befind-
liche Haftraummediensystem zu nutzen und 
mit einem niedersächsischen Anstaltsseel-
sorger zu telefonieren. Auf Wunsch bleiben 
sie anonym und der Gesprächsinhalt wird 
vertraulich behandelt. 

 
Die Seelsorger 

Die Teilnahme an dem Pilotprojekt ist frei-
willig. Im Rahmen einer Auftaktveranstal-
tung im Januar 2010 wird informiert, werden 
noch offene Fragen soweit möglich geklärt 
und der konkrete Ablauf erörtert. Nach 
Abschluß der Pilotisierungsphase (sechs 
Monate) werden im Rahmen einer weiteren 
Veranstaltung Erfahrungen ausgetauscht und 
im Hinblick auf das weitere Vorgehen aus-
gewertet. 
Für den Umgang mit der speziellen Ge-
sprächsführung werden Fortbildungs-
veranstaltungen angeboten. Für Probleme, 
die sich im  Verlauf ergeben können, für An-
regungen und Schwierigkeiten steht der Kri-
minologische Dienst zur Verfügung. 
 

Technik 
Zur Technik hat Herr Savickas folgendes 
mitgeteilt: „ Die der Gefangenentelefonseel-
sorge angeschlossenen Endgeräte werden au-
tomatisiert gemanagt: Eingehende Anrufe 
werdenan die aktuell angemeldeten Seelsor-
ger nach dem Zufallsprinzip weitergeleitet. 
Die Anmeldung erfolgt über eine zentrale 
Hotline und die Telefontastatur, so ist ein 
schnelles An- und Abmelden  möglich. An-
melden können sich nur gelistete Seelsorger 
(Rufnummernübermittlung). Mindestens eine 
Nummer müsste als permanent verfügbare 
Rückfallebene benannt werden. Der Seelsor-

ger erhält eine Information, aus welcher An-
stalt der Anruf erfolgt.“ 
Ein Bereitschaftsplan ist durch die Seelsorger 
zu organisieren. Auf einer gesicherten Seite 
könnte ein autonom verwalteter Dienstplan 
eingerichtet werden. 
 

Dokumentation und Evaluation 
Für die Dauer der Pilotisierungsphase wird 
der Kriminologische Dienst Daten über die 
Häufigkeit und Dauer der Inanspruchnahme 
erheben. Die Datenerhebung wird mit den 
beteiligten Seelsorgern abgestimmt. Das Te-
lefonverbindungsprotokoll kann vom Krimi-
nologischen Dienst ausgewertet werden. 
 
Kontakt: 
Dr. Katharina Bennefeld-Kersten 
Diplom Psychologin 
Tel. (05141) 5939-401 
Katharina.bennefeld-
kersten@justiz.niedersachsen.de 
 
Nicole Ansorge 
Diplom Sozialwissenschaftlerin 
Tel. (051419 5939-402 
Nicole.ansorge@justiz.niedersachsen.de 
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November 2009                             Kriminologischer Dienst 
Katharina Bennefeld-Kersten 
 

Gefangenen-Telefonseelsorge 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
 
ich habe auf den Bundeskonferenzen der evangelischen 
und katholischen Anstaltsseelsorger die Idee einer Gefan-
genentelefonseelsorge vorgestellt und möchte Sie jetzt ü-
ber den aktuellen Stand informieren: 
Aus der Idee ist inzwischen ein Projekt geworden. Die Ar-
beitsgruppe Gefangenen-Telefonseelsorge (s. "Informatio-
nen zur Gefangenentelefonseelsorge") hat am 20.10.2009 
beschlossen, in niedersächsischen Einrichtungen ein Pilot-
projekt für die Dauer von sechs Monaten zu starten. Vor-
gesehen sind die Justizvollzugsanstalten Hannover, Braun-
schweig, Rosdorf und Oldenburg, in denen insgesamt fast 
100 Hafträume von Untersuchungsgefangenen mit ent-
sprechender Technik ausgerüstet werden können. In der 
JVA Wolfenbüttel wird eine neue Gerätegeneration an 
Haftraumkommunikationsanlagen eingebaut, sodass die 
Altgeräte Verwendung in den genannten Anstalten finden 
können. Aus gegebenem Anlass und auf Wunsch des An-
staltsleiters der JVA Wolfenbüttel wurde beschlossen, dort 
untergebrachte Strafgefangene in die Pilotphase einzube-
ziehen, sofern sich die Anstaltsseelsorger der JVA bereit 
erklären, in dem Projekt mitzuarbeiten.  
 
Konkret ist folgendes geplant: 
Abgesehen von der JVA Wolfenbüttel richtet sich das An-
gebot einer Telefonseelsorge vorerst nur an neu aufge-
nommene Untersuchungsgefangene, die in einem Einzel-
haftraum untergebracht sind. Diese können bei dringendem 
Gesprächsbedarf innerhalb der ersten 14 Hafttage in der 
Zeit von 21 Uhr bis 7 Uhr einen Anstaltsseelsorger anru-
fen. Das Angebot ist auf die ersten 14 Tage beschränkt, 
weil die Neuzugänge in dieser Zeit Bekanntschaft mit Be-
diensteten und Mitgefangenen machen können, die sie ggf. 
nach diesem Zeitraum als Ansprechpartner in Anspruch 
nehmen könnten. Da wir keine Erfahrung haben, in wel-
chem Ausmaß das Angebot genutzt werden wird, soll sich 

das Angebot vorerst auf die Gruppe beschränken, die am 
meisten an der Inanspruchnahme sozialer Unterstützung 
gehindert ist.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den "Informa-
tionen zur Gefangenen-Telefonseelsorge". 
 
Wegen der besonders heiklen Situation von Untersu-
chungsgefangenen, die möglicherweise in einer emotional 
hoch belasteten Situation Dinge mitteilen, über die sie - bei 
Licht betrachtet - nicht sprechen wollten, kann es sich bei 
Gesprächspartnern für diese Gruppe nur um Anstaltsseel-
sorger handeln. Die Gefangenen erhalten bei der Aufnah-
me ein Anschreiben, mit dem sie über das Angebot infor-
miert und gebeten werden, dieses nur in Anspruch zu 
nehmen, wenn sie in der Nacht dringend einen Gesprächs-
partner brauchen. 
Nach Abschluss der Pilotphase werden die Erfahrungen 
durch den Kriminologischen Dienst ausgewertet. Im Rah-
men einer weiteren gemeinsamen Veranstaltung aller be-
teiligten Seelsorger werden die Ergebnisse vorgestellt  und 
mit der Arbeitsgruppe Gefangenen-Telefonseelsorge das 
weitere Vorgehen abgestimmt. Wir können in Zusammen-
arbeit mit der Telefonseelsorge Hannover interessierten 
Kollegen eine Fortbildungsmaßnahme anbieten, die auf die 
spezielle Art der Kommunikation zugeschnitten ist und bei 
Bedarf dem Erfahrungsaustausch dient.  
 
Ich möchte Sie sehr herzlich um Ihre Teilnahme bitten. 
Dieses Projekt kann nur Erfolg haben, wenn möglichst vie-
le Seelsorger sich für einen Bereitschaftsdienst zur Verfü-
gung stellen. Nach einer Auftaktveranstaltung für alle 
Seelsorger, die sich daran beteiligen, soll es im Januar 
2010 gestartet und durch den Kriminologischen Dienst e-
valuiert werden.  
Der Niedersächsische Justizminister Bernd Busemann  hat 
die Entwicklung des Projekts Gefangenentelefonseelsorge 
aktiv begleitet und unterstützt.  
 
Die Entscheidung zur Mitarbeit benötigt Zeit, dennoch 
möchte ich mich in der nächsten Woche bei Ihnen melden 
und würde mich freuen, wenn Sie mir ggf. dann schon An-
regungen für die Fortbildungsmaßnahme und offene Fra-
gen für die Auftaktveranstaltung mitteilen könnten.  
 
Mit sehr herzlichen Grüßen 
Katharina Bennefeld-Kersten 
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Für eine verantwortungsbewusste und ra-
tionale Kriminalpolitik 

 
14 Thesen des Ziethener Kreises  

zu Problemen des  
strafrechtlichen Sanktionensystems  

 
von Frieder Dünkel, Christoph Flügge, 

Manfred Lösch, Anke Pörksen**** 
 
Die derzeitige strafrechtliche Sanktionspraxis 
weist erhebliche Mängel auf, die einem rati-
onalen und verantwortungsbewussten Um-
gang mit Straffälligkeit nicht entsprechen. Es 
sind Verbesserungen möglich und nötig, die 
Resozialisierung wahrscheinlicher machen, 
Sicherheit erhöhen und einen nachhaltigen 
Einsatz finanzieller Mittel ermöglichen. 
Nachfolgend werden einige besonders ekla-
tante Missstände benannt und jeweils Alter-
nativen einer konstruktiven Kriminalpolitik 
aufgezeigt. Damit wenden wir uns an 
Rechtspolitiker aller Parteien, die an einem 
vernünftigen Konsens auf wissensbasierter 
Grundlage interessiert sind. 
 

1. Problemfall Ersatzfreiheitsstrafe 
Im Jahr 2008 waren stichtagsbezogen ca. 
4.000 zu Geldstrafe Verurteilte nur deshalb 
inhaftiert, weil sie eine Geldstrafe nicht be-

                                         
* Stellvertretend für den Ziethener Kreis. „Ziethener 
Kreis“ bezeichnet eine parteipolitisch unabhängige Zu-
sammenarbeit kriminalpolitisch engagierter Praktiker und 
Wissenschaftler: Prof. Dr. Andrea Baechtold, Universität 
Bern; Prof. Dr. Heinz Cornel, Berlin, Präs. der Deutschen 
Bewährungshilfe (DBH); Prof. Dr. Frieder Dünkel, Greifs-
wald; Christoph Flügge, Richter am ICTY, Den Haag; Ul-
rich Freise, Staatssekretär für Inneres, Berlin; Manfred 
Lösch, ehem. Beauftragter des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Berlin; Anke Pörksen, Re-
gierungsdirektorin, Hamburg; Dr. Harald Preusker, ehem. 
Leiter der sächsischen Strafvollzugsverwaltung, Dresden; 
Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen, Hamburg, Vors. der 
Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge-
richtshilfen (DVJJ).  
 

zahlen konnten. Statt Einnahmen aus Geld-
strafen zu erzielen, entstehen durch die Er-
satzfreiheitsstraße erhebliche Belastungen für 
die Haushalte der Bundesländer (insgesamt 
ca. 9 Mio. pro Jahr). Will man diese Kosten-
last verringern, muss die gemeinnützige Ar-
beit zur vorrangigen Alternative ausgebaut 
werden (vgl. z.B. das Projekt „Ausweg“ in 
Mecklenburg-Vorpommern).  
Forderung: Insbesondere gemeinnützige 
Arbeit als vorrangige (Wahl-)Alternative 
bzw.  anschließend zur Abwendung von Er-
satzfreiheitsstrafen. 
Zusätzlich: Generelle Abschaffung der Er-
satzfreiheitsstrafe, stattdessen eine rein zivil-
rechtliche Beitreibungslösung. 
 

2. Absurdität kurzer Freiheitsstrafen 
Jährlich werden trotz der gesetzlichen Vor-
gabe, kurze Freiheitsstrafen weitestgehend zu 
vermeiden (vgl. § 47 StGB), ca. 10.000 
Straftäter aufgrund kleinerer, ggf. wiederhol-
ter Delikte zu unbedingten Freiheitsstrafen 
unter 6 Monaten verurteilt. Der Vollzug kann 
kaum etwas für die gesellschaftliche Wieder-
eingliederung dieser Inhaftierten leisten. 
Ambulante Sanktionsformen sind angesichts 
der i.d.R. geringen Sozialgefährlichkeit der 
Täter eine sinnvolle Alternative. Aussichts-
reich und vertretbar erscheinen insbesondere 
gemeinnützige Arbeit, Schadenswiedergut-
machung, etc. Derartige Ersatzstrafen gibt es 
in verschiedenen Nachbarländern (z.B. in der 
Schweiz). 
Forderung: Keine Verhängung oder Voll-
streckung kurzer Freiheitsstrafen unter 6 
Monaten, stattdessen Einführung von Ersatz-
strafen, insbesondere gemeinnütziger Arbeit 
und Schadenswiedergutmachung. 

 
3. Zu wenig wiedergutmachende Straf-

rechtspflege 
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist vor einigen 
Jahren auch im Erwachsenenstrafrecht ge-
setzlich verankert worden (§ 46a StGB, 
§§ 155a, b StPO). TOA bringt den Täter da-
zu, sich mit seiner Tat und ihren Folgen aus-
einander zu setzen und hilft dem Opfer durch 
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materielle oder immaterielle Wiedergutma-
chungsleistungen bei der Bewältigung des 
Erlebten. Trotz beeindruckender Erfolge 
wird er zu selten praktiziert. Um ihm in der 
Praxis größere Bedeutung zu verschaffen, 
sollten Verfahren eingeführt werden (z. B. 
Begründungspflichten oder ein Vorschaltver-
fahren analog § 380 StPO), die seine Nicht-
beachtung erschweren. Erfahrungen im Aus-
land zeigen, dass auch im Strafvollzug 
Wiedergutmachungsversuche erfolgreich 
praktiziert werden können.  
Forderungen: Für eine Renaissance des 
TOA bedarf es einer Optimierung der Ver-
fahrensabläufe, insbesondere der Einführung 
eines auf einen TOA abzielenden „Sühnever-
fahrens“ mit der Wirkung einer vorüberge-
henden Strafverfolgungshemmung. Das 
TOA-Angebot muss flächendeckend verbrei-
tert werden, auch bei schwereren Straftaten 
und im Strafvollzug. Dementsprechend sollte 
die Möglichkeit der Strafunterbrechung bzw. 
der (erleichterten) Aussetzung eines Strafres-
tes zur Bewährung bei erfolgreichem TOA 
nach Strafantritt eröffnet werden.  
 

4. Mangel an wirksamen,  
sozialintegrativen ambulanten Sanktionen 

für Wiederholungstäter 
Nr. 8 der Empfehlung Rec (2003) 20 des Eu-
roparats aus dem Jahr 2003 fordert zu Recht, 
auch für Gewalt- und Wiederholungstäter ein 
breites Spektrum ambulanter Sanktionen zu 
entwickeln, die sozialintegrativ wirken, in-
dem sie direkt auf das straffällige Verhalten 
und die Bedürfnisse der Täter bezogen sind. 
Im deutschen Erwachsenenstrafrecht brau-
chen wir eine stärkere Ausdifferenzierung 
des Sanktionensystems sowie wirksame und 
glaubhafte Alternativen zur Freiheitsstrafe 
auch bei mehrfach Vorbelasteten. Hierzu be-
darf es eines fallbezogenen Risikomanage-
ments im Rahmen der Bewährungshilfe, das 
eine differenzierte und intensivere Betreuung 
ermöglicht. 
Forderung: Einführung eines differenzierten 
Risikomanagements in der Bewährungshilfe 
mit verstärkten Betreuungs-, Hilfe- und ggf. 
Behandlungselementen sowie kurzen Inten-

sivmaßnahmen (z.B. Sozialer Trainingskurs) 
auch für Erwachsene. Eine Koppelung ver-
schiedener ambulanter Sanktionen ist auf 
maximal zwei Sanktionen zu begrenzen.  
Ausdrücklich abgelehnt wird der elektro-
nisch überwachte Hausarrest. Er betont ein-
seitig den Kontrollaspekt und vernachlässigt 
die sozialintegrativen Hilfeaspekte. Können 
letztere (durch einen personellen Ausbau der 
Bewährungshilfe) wirksam implementiert 
werden, ist die elektronische Überwachung 
unnötig. 
 

5. Diskriminierung  
ausländischer Mitbürger 

Verschiedene Studien belegen, dass auslän-
dische Tatverdächtige häufiger in Unter-
suchungshaft genommen werden und später 
eine unbedingte Freiheitsstrafe erhalten. Da-
her sind spezifische Alternativen für diese 
Tatverdächtigen vorzusehen. Dazu bedarf es 
hinreichend vieler Mitarbeiter  in Polizei, 
Justizvollzug und Bewährungshilfe, die die 
relevanten Sprachen beherrschen und um die 
kulturellen Besonderheiten wissen. 
Forderung: Sensibilisierung der Strafverfol-
gungsorgane für die besonderen Belange und 
Bedürfnisse ausländischer Tatverdächtiger 
bzw. Beschuldigter. Untersuchungshaft und 
Freiheitsstrafe auch bei diesen Gruppen als 
„ultima ratio“. Keine Überstellung gegen den 
Willen des Gefangenen, dem eine Sozialisie-
rung in seiner fremd gewordenen Heimat 
nicht mehr möglich ist.  

 
6. Unterfinanzierung und mangelnde  

Qualitätssicherung der Bewährungshilfe 
Die Entwicklung der Strafaussetzung zur Bewährung, 
Betreuung und Aufsicht durch die Bewährungshilfe gehört 
zu den wesentlichen positiven Errungenschaften der deut-
schen Kriminalpolitik seit 1953. Die Widerrufsquoten (ca. 
30%) sind trotz unzulänglicher Ausstattung der Bewäh-
rungshilfe (durchschnittlich mehr als 70 Probanden pro 
Bewährungshelfer) niedrig. Hier gibt es Verbesserungspo-
tenzial, das den Vollzug von Freiheitsstrafen mit schädli-
chen Folgen für die Betroffenen und hohen Kosten für den 
Staat verhindern könnte. Neben einer Einbeziehung auch 
stärker Vorbelasteter (Risikofälle) in die klassische Be-
währungshilfe (siehe oben 4.), bedarf es der Einführung 
von Qualitätssicherungssystemen. 
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Forderung: Erheblicher Ausbau der Bewäh-
rungs- und Straffälligenhilfe. Begrenzte 
Betreuungszahl von maximal 40 Probanden 
pro Bewährungshelfer in der Regelbetreu-
ung. Die Ausstattung der Bewährungshilfe 
betrifft zwar in erster Linie Landesrecht. Im 
Bundesrecht könnte jedoch in § 56d StGB 
eine allgemeine Zielvorschrift hinsichtlich 
einer intensivierten Bewährungshilfe für Fäl-
le mit besonderer Indikation vorgesehen 
werden. 
 
7. Zu häufiger Widerruf von Bewährungs-
strafen, Kriminalisierung von Weisungs-

verstößen bei der Führungsaufsicht 
Bewährungsstrafen werden häufig lediglich 
aufgrund von Weisungs- und/oder Auflagen-
verstößen widerrufen. Die Ausweitung der 
Praxis von Weisungen und Auflagen trägt zu 
einem Anstieg solcher Fälle bei. Im Falle der 
Führungsaufsicht stellen Weisungsverstöße – 
entgegen den Vorgaben des Europarats (vgl. 
die European Rules on Community Sanctions 
and Measures von 1992) – einen Straftatbe-
stand dar (vgl. § 145a StGB). Zudem bedeu-
tet Widerruf immer einen vollständigen Wi-
derruf, d.h. ggf. muss die ganze Strafe 
verbüßt werden, obwohl der Proband sich 
u.U. über längere Zeit straffrei geführt oder 
einen Teil der Auflagen erfüllt hat. Der Eu-
roparat schlägt in den 2008 verabschiedeten 
Rules für junge Straftäter (Rec (2008) 11) 
vor, dass die erbrachten Leistungen oder 
Bewährungszeiten „angemessen“ zu berück-
sichtigen sind.  
Forderung: Anrechnung von erbrachten 
Leistungen im Rahmen der Bewährungszeit 
sowie die Einführung eines Teilwiderrufs bei 
Bewährungsstrafen (einschließlich Strafrest-
aussetzungen). Ferner: Abschaffung von § 
145a StGB. 
 

8. Mangel an sozialtherapeutischen  
Angeboten 

Die Sozialtherapeutischen Anstalten sind 
derzeit primär auf die Arbeit mit Sexualtä-
tern ausgerichtet. Diese einseitige Fokussie-
rung führt dazu, dass andere Problemgruppen 

mit sozialtherapeutischem Behandlungsbe-
darf nicht ausreichend versorgt werden. Ent-
sprechende Einrichtungen müssen so ausge-
baut werden, dass insbesondere Gewalttäter 
die notwendige Versorgung erhalten. Die 
hohe Zahl von Rückverlegungen aus den So-
zialtherapeutischen Anstalten (teilweise ca. 
40% der Aufgenommenen) gibt Anlass zur 
Sorge. Rückverlegte sind nach allen vorlie-
genden empirischen Studien in besonderem 
Maße rückfallgefährdet.  
Forderung: Erheblicher Ausbau Sozialthe-
rapeutischer Anstalten und Ermutigung der 
Anstalten, sich auch schwieriger Fälle nicht 
zu entledigen. 
Gefordert sind die Landesgesetzgeber, die in 
den § 9 StVollzG entsprechenden Regelun-
gen Gewalttäter aus dem nicht sexuellen De-
liktsspektrum den Sexualtätern gleichstellen 
und andererseits die Rechte der Gefangenen 
gegen Rückverlegungen stärken sollten. 
 
9. Keine ausreichend differenzierte Voll-

zugsgestaltung nach Behandlungs-
grundsätzen auch in therapeutischen (z.B. 
Alkohol-/Suchtbehandlungs-) Einrichtun-

gen oder in weitgehend freien Formen 
Das Bundes-Strafvollzugsgesetz und die 
Ländergesetze unterscheiden im Grundsatz 
lediglich zwischen offenem und geschlosse-
nem Vollzug. Der Jugendstrafvollzug ist 
Vorreiter bei der  Betreuung und Behandlung 
„in weitgehend freien Formen“; hier wird ein 
differenziertes Förderangebot an effektiven, 
auf den individuellen Verurteilten zuge-
schnittenen Hilfen ermöglicht. Die Praxis 
zeigt, dass auch im Erwachsenenvollzug 
dringend weitere Differenzierungen notwen-
dig wären, insbesondere hinsichtlich der Be-
handlung von Suchtabhängigen, die vielfach 
nur in spezialisierten Einrichtungen außer-
halb des Strafvollzugs Erfolg versprechend 
ist.  
Forderung: Einführung gesetzlicher Vorga-
ben für einen Vollzug „in weitgehend freien 
Formen“ auch im Erwachsenenvollzug und 
Vorrang des Vollzugs der Freiheitsstrafe in 
Einrichtungen der Suchthilfe oder in anderen 
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Behandlungseinrichtungen (unter Anrech-
nung auf die Freiheitsstrafe). 

 
 
 
10.Zu seltene und zu späte bedingte 

Entlassung aus dem  
Straf- und dem Maßregelvollzug 

Die bedingte Entlassung aus dem Strafvoll-
zug findet trotz unveränderter Rechtslage (§§ 
57, 57a StGB i.d.F. des 6. StRG) seltener und 
häufig später statt als gesetzlich grundsätz-
lich möglich. Im Maßregelvollzug haben die 
gesetzlichen Einschränkungen von 1998 zu 
einer besonders restriktiven Entlassungspra-
xis beigetragen. Dies hat dazu geführt, dass 
viele Inhaftierte zu Unrecht länger im Voll-
zug verbleiben als notwendig (Problem der 
„falsch Positiven“) und damit erhebliche 
Kosten für den Steuerzahler verursachen 
(derzeit ca. 80,- �  netto pro Tag). Deshalb ist 
die Entlassungsvorbereitung so zu optimie-
ren, dass der Freiheitsentzug tatsächlich nur 
„so kurz wie möglich“ ausfällt (vgl. die zit. 
Europaratsempfehlungen zum Jugendstraf-
recht). Der hohe Wert einer möglichst früh-
zeitigen bedingten Entlassung (gegenüber ei-
ner vollen Strafverbüßung) wird durch 
praktisch alle vorliegenden empirischen Un-
tersuchungen gestützt. Zu ihrer Realisierung 
bedarf es allerdings eines intelligenten Über-
gangsmanagements, in das die Bewährungs- 
und Straffälligenhilfe frühzeitig integriert 
sind. 
Forderung: Frühzeitige Einbindung der Be-
währungs- und Straffälligenhilfe in die Ent-
lassungsvorbereitung (mindestens 6 Monate 
vor der frühestmöglichen Entlassung). Früh-
zeitige Lockerungen vor dem Halbstrafen- 
oder Zwei-Drittel-Zeitpunkt, um eine ent-
sprechende Prognosestellung zu erleichtern 
bzw. überhaupt erst zu ermöglichen.  
 

11. Problemfall Sicherungsverwahrung 
Die Ausweitungen der Sicherungsverwah-
rung (SV) durch die Gesetze von 1998, 2002 
und 2004 (sowie 2008 bzgl. Jugendlicher) 
haben sich nicht bewährt, zumal sie in weiten 
Bereichen lediglich symbolische Strafgesetz-

gebung blieben. Der Anstieg der Belegung in 
der SV von weniger als 200 in den 1990er 
Jahren auf gegenwärtig mehr als 400 gibt 
Anlass zur Sorge. Zum überwiegenden Teil 
beruht diese erhöhte Zahl von Sicherungs-
verwahrten auf einer restriktiven Praxis bei 
der bedingten Entlassung. Die Justiz ist auch 
hier eher bereit, „falsch Positive“ als „Kolla-
teralschaden“ einer vermeintlich effektiven 
Kriminalpolitik zu akzeptieren.  
Die nachträgliche Sicherungsverwahrung 
wird von der Rechtsprechung zu Recht so re-
striktiv interpretiert, dass kaum ein Verurteil-
ter die Kriterien erfüllt. Sie sollte gänzlich 
aufgegeben werden, zumal im ambulanten 
Bereich mit der Führungsaufsicht und zusätz-
lichen Überwachungsmaßnahmen ein ausrei-
chendes Instrumentarium zur Verfügung 
steht, um diesen Täterkreis wirksam überwa-
chen und kontrollieren zu können. Zudem ist 
zu erwarten, dass die deutsche Gesetzgebung 
im Bereich der nachträglichen Sicherungs-
verwahrung durch internationale Gremien 
(z. B. EuGH, CPT) „delegitimiert“ werden 
wird. Daher sollten die Ausweitungen der o-
riginären Sicherungsverwahrung von 1998 
und die Einführung der vorbehaltenen und 
nachträglichen Sicherungsverwahrung zu-
rückgenommen werden.  
Forderung: Restriktivere Ausgestaltung „o-
riginärer“ Sicherungsverwahrung und Ab-
schaffung der vorbehaltenen und der nach-
träglichen Sicherungsverwahrung. 
 
12. Keine Anhebung des Höchstmaßes der 

Jugendstrafe! 
Laut der Koalitionsvereinbarung zwischen 
CDU, CSU und FDP vom 26.10.2009 soll 
das Höchstmaß der Jugendstrafe bei Mord 
von 10 auf 15 Jahre angehoben werden.  
Eine derartige Anhebung widerspricht der 
erzieherischen Grundkonzeption des JGG, 
die auch bei der Jugendstrafe zu beachten ist. 
Schon Jugendstrafen von mehr als fünf Jah-
ren sind erzieherisch nicht begründbar und 
eher kontraproduktiv. Ein Bedürfnis der Pra-
xis nach einem erhöhten Jugendstrafrahmen 
ist ausweislich empirischer Befunde nicht er-
kennbar. In den meisten europäischen Län-
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dern liegt das absolute Höchstmaß der Ju-
gendstrafe bei 10 Jahren oder darunter: in der 
Schweiz und Schweden bei vier Jahren, in 
Dänemark bei acht Jahren, in Kroatien, 
Tschechien und Slowenien nach deutschem 
Vorbild bei fünf, in Fällen schwerster Krimi-
nalität bei 10 Jahren, in Estland, Litauen, 
Russland und Spanien generell bei 10 Jahren. 
Deutschland würde sich mit einer Anhebung 
auf 15 Jahre aus dem Kreis der Länder ver-
abschieden, die das Jugendalter als schuld-
mildernden Umstand ernst nehmen. 
Forderung: Keine Anhebung des Höchst-
maßes der Jugendstrafe. 
 

13. Konsequenter Ausbau  
sozialintegrativer Maßnahmen im 

Rahmen des geltenden Jugendgerichts-
gesetzes anstatt Warnschussarrest 

Die in der Koalitionsvereinbarung für die 17. 
Legislaturperiode vorgesehene Einführung 
des Warnschussarrests neben der Jugendstra-
fe zur Bewährung würde eine Änderung von 
§ 8 Abs. 1 JGG erfordern, wonach Jugend-
strafe und Jugendarrest nicht miteinander 
verbunden werden können. Diese Änderung 
würde die Dogmatik des Jugendstrafrechts 
grundlegend verändern und eine völlig neue 
Systematik der Rechtsfolgen des JGG erfor-
derlich machen. Jugendstrafe und Jugendar-
rest beziehen sich auf zwei unterschiedliche 
Zielgruppen (vgl. grundlegend BGHSt 16, S. 
207 ff.; BVerfG NStZ 2005, S. 642 f.), wes-
halb eine Koppelung nach geltendem Recht 
kategorisch ausschlossen ist. Entgegen der 
Annahme der Koalition ist die Koppelung 
einer Bewährungsstrafe mit dem Jugendar-
rest auch zukünftig aus verfassungsrechtli-
chen und systematischen Gründen nicht 
möglich (vgl. Radtke ZStW 2009, S. 416 ff., 
435 ff.). Die Kombination des Arrests als 
freiheitsentziehender Maßnahme mit der 
Bewährungsstrafe würde den verfassungs-
rechtlichen Schuld- und den Bestimmtheits-
grundsatz verletzen. Die von dieser Sankti-
onskombination betroffene Zielgruppe kann 
nicht klar definiert werden. 

Auch empirische Ergebnisse der Sanktions-
forschung sprechen gegen den Warnschuss-
arrest. Es gibt kein einleuchtendes Argument 
dafür, dass eine Kombination des Jugendar-
rests (Rückfallquote ca.70%) mit der spezi-
alpräventiv günstigeren Bewährungsstrafe 
(Rückfallquote: ca. 60%) zur „Wunderwaffe“ 
mit einer niedrigeren Rückfallquote als bei 
isolierter Strafaussetzung mutieren sollte. 
Zudem würden die in der Praxis regelmäßi-
gen Fälle vorangegangener Jugendarrestver-
hängung für eine solche Kombinationsstrafe 
ausscheiden, da sich der Jugendarrest hier 
bereits als erfolglos erwiesen hätte.  
Um dem Anliegen Rechnung zu tragen, dass 
die Bewährungsstrafe als echte „Sanktion“ 
erfahrbar wird, bedarf es keiner Gesetzesän-
derung, sondern nur der Nutzung sozial kon-
struktiver Elemente der Strafaussetzung wie 
(ggf. engmaschiger) Weisungen bis hin zu 
der Genugtuung des Opfers dienenden Auf-
lagen (z. B. Wiedergutmachung). Solange 
diese erzieherisch sinnvolleren Möglichkei-
ten der Ausgestaltung von Bewährungsstra-
fen nicht ausgeschöpft werden, bleibt kein 
vernünftiger Anwendungsbereich für den 
Warnschussarrest. 
Forderung: Verzicht auf die Einführung des 
Warnschussarrests. Stattdessen konsequenter 
Ausbau sozialintegrativer Maßnahmen im 
Rahmen geltenden Rechts.  
 
14. Kriminalpolitik im „Blindflug“ – zur 

Notwendigkeit evidenzbasierter Strategien 
Die Vermeidung oder Verkürzung freiheits-
entziehender Maßnahmen, die teure Ressour-
cen verschwenden, hat sich in vielen Ländern 
auch unter dem Primat des Kostenbewusst-
seins als realistische Perspektive erwiesen. 
Ambulante Sanktionen sind bei vergleichba-
ren Tätern nachweislich weniger häufig mit 
Rückfall verbunden als freiheitsentziehende. 
Eine dies berücksichtigende rationale Krimi-
nalpolitik muss evidenzbasiert sein (so auch 
die zit. Empfehlungen des Europarats). Bis-
lang fehlt es weitgehend an empirisch gesi-
chertem Wissen, was wie und bei wem wirkt. 
Es fehlen einfache Daten zur Strafrestausset-
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zung und zur Dauer verbüßter Strafen sowie 
Strukturdaten zum Strafvollzug, die den vom 
BVerfG geforderten Wettbewerb der Syste-
me erst ermöglichen würden.  
Forderungen: Verstärkte Förderung von 
Strafvollzugsforschung und empirisch-
vergleichender Sanktionsforschung. Zurver-
fügungstellung von nicht immer veröffent-
lichten Strafvollzugsdaten (z. B. bzgl. perso-
neller Ausstattung der Anstalten, 
Lockerungen etc.). 
 
Kontaktadressen:  
Prof. Dr. Frieder Dünkel, Universität 
Greifswald / duenkel@uni-greifswald.de 
Anke Pörksen, Hamburg / an-
ke.poerksen@gmx.de 
 
 
 

N A C H R I C H T E N /  
I N F O S/T E R M I N E   
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Katharina Bennefeld-Kersten 
Ausgeschieden durch Suizid- Selbsttötungen im Ge-
fängnis 
Zahlen, Fakten Interpretationen 
Pabst Science Publishers, Lengerich 2009 
ISBN 978-3-89967-535-1 
30,00 EUR 
 
In dieser Studie läuft alles auf folgende Handlungskonse-
quenzen hinaus: Gefangene brauchen – gerade in der ers-
ten Zeit nach der Inhaftierung – genügend sinnvolle Be-
schäftigung und soziale Unterstützung. Ein Vorschlag ist 
dabei eine Art Telefonseelsorge für Neuinhaftierte durch 
Anstaltsseelsorger, für deren Umsetzung die Autorin auch 
auf unserer Bundeskonferenz werbend unterwegs war. 
Frau Bennefeld-Kersten war offenbar lang genug im Voll-
zug tätig, um genau zu wissen, wie schwierig die Umset-
zung suizidpräventiver Angebote in den eigenen Reihen 
der JVAen ist: Bedienstete, die wo immer möglich offene 
Türen ermöglichen, die sich Zeit nehmen für Gefangene, 
Dranbleiben am Gefangenen und seinen Sorgen und Nö-
ten, längere Besuchzeiten und Telefonmöglichkeiten mit 
Angehörigen ermöglichen, sich regelmäßig konstruktiv 
über den Gesundheits- und Gemütszustand austauschen 
und entsprechend handeln…  
 
 
 
 
 

Peter Höflich, Michael Matzke 
Ich bitte, mir ein Legehuhn halten zu dürfen, Herr An-
staltsleiter 
Tragikomisches aus dem Strafvollzug 
2006, 176 Seiten, 
ISBN 978-3-936065-77-0 
12,– EUR 
 
Peter Höflich, Michael Matzke, Ralf-Bernd Schramm 
Noch mehr Legehühner im Strafvollzug  
Tragikomisches aus dem Strafvollzug Band 2 
2009, 224 Seiten 
ISBN 978-3-940087-46-1 
15,– EUR 
 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So lässt sich nach 
der Lektüre der in diesen beiden Bänden von  (ehemals 
leitenden) Vollzugspraktikern zusammengestellten Anek-
dotensammlung der Gemütszustand des Lesers zusammen-
fassen. Hier wird anhand von skurrilen Anträgen und zoti-
gen Episoden von Gefangenen, aber auch mittels ebenso 
fragwürdiger Zitate aus Justizministerien und Anstaltslei-
tungen das Strafvollzugsgesetz auf die etwas andere Art 
erklärt. Dabei werden alle Seiten des Vollzugs „auf die 
Schippe“ genommen. Für alle Seelsorger, denen in der Su-
pervision geraten wurde, bei der Gewichtung von Nähe 
und Distanz besonders die Distanz zum Vollzug nicht zu 
vergessen, sind diese Büchlein ebenso „die etwas andere 
Hilfe“ wie für alle, die keine Gelegenheit haben, die mit-
täglichen Themen in der Anstaltskantine zu verfolgen. 
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���	�

http://krimz.de/texte.html 
Unter dieser Adresse sind jährliche Erhebungen zur le-
benslangen Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und So-
zialtherapie in Deutschland zu finden, zusammengestellt 
von der  Kriminologischen Zentralstelle e.V. (Forschungs- 
und Dokumentationszentrum des Bundes und der Länder). 

�
�
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Weiterbildung Seelsorge im Maßregelvollzug 
Thema: 
Maßregelvollzug und Scham – Gesichter eines Affekts 
Menschen, die oft jahrelang den Maßregelvollzug durch-
laufen müssen, werden verschiedenen, mitunter heftigen 
Gefühlen ausgesetzt. Im Seelsorgekontakt können sie 
manchmal gelebt und ausgesprochen werden. Sind sie zu 
erschütternd, geht das nur schwer, weil die Seele diese ge-
waltigen inneren Attacken ihren Abwehrmechanismen ü-
bergibt, sie z. B. verleugnet, verdrängt, verschiebt. Scham 
ist ein starker Affekt, er findet selten Sprache, muss sich 
deshalb maskieren und begegnet uns in vielerlei Gestalt. 
Wie erkennen wir die zugrundeliegende Scham hinter un-
terschiedlichen Verhaltensäußerungen? Wie bringen wir 
sie behutsam zur Sprache? Wie verhält sich Scham und 
Dissozialität? Wie gehen wir mit der bewussten und nicht 
bewussten Scham der Sexualstraftäter um? 
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Dass wir in unserem klinischen Alltag immer nur einer 
kleinen Zahl von Patienten/innen und noch weniger Mitar-
beitern/innen und am wenigsten dem System Maßregel-
vollzug gerecht werden können, löst in uns viel aus, auch 
Scham. Wie verkraften wir sie? 
Wir werden uns gerade auch im Blick auf dieses Thema 
mit dem Phänomen der Übertragung und unserer Gegen-
übertragung auseinandersetzen müssen. 
Wir gehen davon aus, dass Sie gern Fallberichte und Ge-
sprächsprotokolle zum Thema mitbringen werden. Sollten 
Sie zusätzlich eine thematisch auch anders gefüllte Situati-
on supervisorisch bearbeiten wollen, teilen Sie uns dies 
mit Ihrer Anmeldung mit, wir versuchen dies dann einzu-
planen. 
Wir arbeiten vorwiegend mit Methoden der KSA und der 
körperorientierten Seelsorge, auf der Ebene der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung. 
Die beiden Weiterbildungstage richten sich besonders an 
Seelsorger/innen , die im Maßregelvollzug arbeiten, aber 
auch an Seelsorger/innen im Gefängnis und besonderen 
Dienst und an andere Interessierte. 
 
Termine: 30.08. – 01.09.2010 
Leitung: Wolfgang Roth, Dr. Irmhild Liebau-Bender 
Tagungsort: Haus der Stille, Bethel 
Unterkunft und Vollpension: ca. 55,- � /Tag/Person 
Kursgebühr: 210,- �  
Anmeldung: bis zum 19. Juli 2010 
Seelsorgeinstitut Bethel 
www.seelsorgeinstitut-bethel.de 
juliane.moeller@bethel.de 
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Die „Mitteilungen“ sind das Informationsblatt 
der Konferenz der Katholischen Gefängnisseel-
sorge an den Justizvollzugsanstalten in der Bun-
desrepublik Deutschland für ihre Mitglieder. Sie 
erscheinen zwei Mal jährlich  
Der Bezug ist für Mitglieder kostenfrei. 
 
REDAKTION: 
Pastoralreferent Richard Raming 
Katholische Gefängnisseelsorge Hamburg 
Martinistraße 42 
20251 Hamburg 
Telefon/Fax: 040-475534  

E-Mail: raming@gmx.de 

 

Redaktionsschluss:  
Bitte Beiträge möglichst als Word-Datei jeweils 

bis spätestens zum 01.05. bzw. 01.11. einsenden! 
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Unsere neue Geschäftsstelle befindet sich in 
der Jugendbildungsstätte Marstall Clemens-
werth in Sögel. Die Sekretariatsaufgabe für 
uns hat Berna Terborg übernommen. 
Im Rahmen der Tätigkeit unserer neuen Ge-
schäftsstelle wird nun auch unsere Homepa-
ge von Berna Terborg gepflegt.  
Die Geschäftsstelle ist unter folgender Ad-
resse zu erreichen: 
 
Geschäftsstelle der Konferenz der Katholischen 
Seelsorge bei den Justizvollzugsanstalten in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Berna Terborg 
Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth 
Clemenswerth 1, 49751 Sögel 
Tel.: 05952 – 207-201 
Fax: 05952 – 207-207 
E-Mail: b.terborg@marstall-clemenswerth.de 
www.kath-gefaengnisseelsorge.de 
 

Kontoverbindung der Konferenz: 
Volksbank Südheide eG, BLZ 257 916 35 
Kontonummer: 360 245 5400 
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Impressionen von der Studientagung und Konferenz 

„Gott schuf den Mensch nach seinem Bilde“ 
05.-09.10.2009 Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte 

 

 

 

 

 
 

Fotos: Phillip Fuchs, Günter Oberthür 


